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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag I N H A LT  Seite

Gesetz zu dem Staatsvertrag  
über die Errichtung und den Betrieb des 

elektronischen Gesundheitsberuferegisters 
als gemeinsame Stelle der Länder zur 

Ausgabe elektronischer Heilberufs- und 
Berufsausweise sowie zur Herausgabe der 
Komponenten zur Authentifizierung von 

Leistungserbringerinstitutionen

Vom 7. Februar 2023

Der Landtag hat am 1. Februar 2023 das folgende Gesetz 
beschlossen:

§ 1

Dem in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis 2. Juni 2022 
unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Baden

Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, 
dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, 
der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, 
dem Land MecklenburgVorpommern, dem Land Nie
dersachsen, dem Land NordrheinWestfalen, dem Land 
RheinlandPfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, 
dem Land SachsenAnhalt, dem Land SchleswigHol
stein und dem Freistaat Thüringen über die Errichtung 
und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberufe
registers als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe 
elektronischer Heilberufs und Berufsausweise sowie zur 
Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von 
Leistungserbringerinstitutionen wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2022 
in Kraft.
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(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Arti
kel 11 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben. 
Für den Fall, dass das Land BadenWürttemberg den 
Staatsvertrag nach seinem Artikel 11 Absatz 4 Satz 2 
kündigt oder der Staatsvertrag nach seinem Artikel 11 
Absatz 5 Satz 1 gegenstandslos wird, ist dies im Gesetz
blatt bekannt zu geben.

brüssel, den 7. Februar 2023

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Olschowski

 Walker  Lucha

 Gentges Hermann

 Hauk Razavi

 Hoogvliet Bosch

Staatsvertrag über die Errichtung und  
den Betrieb des elektronischen 

Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame 
Stelle der Länder zur Ausgabe 
elektronischer Heilberufs- und 

Berufsausweise sowie zur Herausgabe der 
Komponenten zur Authentifizierung  
von Leistungserbringerinstitutionen  
(eGBR-Staatsvertrag – eGBRStVtr)

Das Land BadenWürttemberg, der Freistaat Bayern, das 
Land Berlin, das Land Brandenburg, die Freie Hanse
stadt Bremen, die Freie und Hansestadt Hamburg, das 
Land Hessen, das Land MecklenburgVorpommern, das 
Land Niedersachsen, das Land NordrheinWestfalen, das 
Land RheinlandPfalz, das Saarland, der Freistaat Sach
sen, das Land SachsenAnhalt, das Land SchleswigHol
stein und der Freistaat Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

Mit Inkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes für sichere 
digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesund
heitswesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 
21. Dezember 2015 (BGBI. I S. 2408) am 29. Dezember 
2015 wurde der Zugriff auf Daten und Anwendungen der 
elektronischen Gesundheitskarte für Angehörige der 
nicht approbierten Gesundheitsberufe sowie der sonsti
gen Erbringerinnen und Erbringer ärztlich verordneter 
Leistungen grundsätzlich neu geregelt.

Der Zugriff gemäß § 339 Absatz 3 Satz 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversi
cherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988, BGBI. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 
und 5 des Gesetzes zum Schutz von Patientendaten in der 
Teleinfrastrukur (PatientendatenSchutzGesetz – PDSG) 
vom 14. Oktober 2020 (BGBI. Teil I Nr. 46, Seite 2115
2164) geändert worden ist, muss personenbezogen über 
elektronische Heilberufs und Berufsausweise erfolgen. 
Die Länder sind nach § 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zuständig für die 
Bestimmung der Stellen für die Ausgabe elektronischer 
Heilberufs und Berufsausweise und können sich nach 
§ 340 Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetz
buch hierzu gemeinsamer Stellen bedienen.

Das PatientendatenSchutzgesetz (PDSG) sieht zudem in 
§ 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Nummer 3 und Num
mer 4 SGB V vor, dass den Ländern zusätzlich auch die 
Zuständigkeit für die Bestimmung der Stellen für die He
rausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von 
Leistungserbringerinstitutionen an die Angehörigen der 
in den §§ 352, 356, 357, 359 und 361 genannten Berufs
gruppen, bei denen lediglich das Führen der Berufsbe
zeichnung geschützt ist oder die zu den weiteren zu
griffsberechtigten Personen nach §§ 352, 356, 357, 359 
und 361 gehören sowie für die Bestimmung der entspre
chenden bestätigenden Stellen übertragen wird.

In der 80. Konferenz der Ministerinnen und Minister, Se
natorinnen und Senatoren für Gesundheit der Länder am 
5. Juni 2007 wurde der Beschluss für die Errichtung ei
nes elektronischen Gesundheitsberuferegisters zur Aus
gabe von Heilberufs und Berufsausweisen gefasst. Die 
82. Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senato
rinnen und Senatoren für Gesundheit der Länder am 24. 
und 25. Juni 2009 bestimmte durch Mehrheitsentschei
dung NordrheinWestfalen als Sitzland für die gemein
same Stelle.

Artikel 1

Allgemeines

(1) 1Das Land NordrheinWestfalen (Sitzland) errichtet 
das elektronische Gesundheitsberuferegister als gemein
same Stelle der Länder für die Ausgabe elektronischer 
Heilberufs und Berufsausweise nach § 340 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 in Verbindung mit 
§ 340 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch so
wie für die Herausgabe der Komponenten zur Authenti
fizierung von Leistungserbringerinstitutionen innerhalb 
eigener behördlicher Strukturen.

(2) 1Hierzu wird das Sitzland von den vertragschließen
den Ländern ermächtigt. 2Das elektronische Gesund
heitsberuferegister untersteht der Rechts und Fachauf
sicht des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministe
riums des Sitzlandes. 3Dieses nimmt die Rechts und 
Fachaufsicht im Benehmen mit den für das Gesundheits
wesen zuständigen obersten Fach und Landesbehörden 
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der anderen vertragschließenden Länder wahr. 4Bei den 
Aufgaben des elektronischen Gesundheitsberufe registers 
handelt es sich um Verwaltungsaufgaben nach dem Fünf
ten Buch Sozialgesetzbuch, daher liegt dem Verwaltungs
handeln des elektronischen Gesundheitsberuferegisters 
das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungs
verfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Be
kanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBI. I S. 130) in 
der jeweils geltenden Fassung zugrunde. 5Im Übrigen fin
det das Landesrecht des Sitzlandes Anwendung.

(3) 1Das elektronische Gesundheitsberuferegister ist nur 
für diejenigen Angehörigen der in §§ 352, 356, 357, 359 
oder 361 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch aufge
führten Berufe (Zugriffsberechtigte) bzw. diejenigen Ins
titutionen zuständig, die nicht über eigene Körperschaf
ten verfügen, denen die Aufgabe zur Ausgabe von Heil
berufs und Berufsausweisen sowie für die Herausgabe 
der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungs
erbringerinstitutionen gesetzlich zugewiesen wurde.

(4) 1Ein Beirat aus Vertreterinnen und Vertretern der ver
tragschließenden Länder (Länderbeirat) wirkt nach Maß
gabe der Artikel 6 bis 8 am elektronischen Gesundheits
beruferegister mit. 2Ein Fachbeirat aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Zugriffsberechtigten und ihrer Ver
bände berät das elektronische Gesundheitsberuferegister 
und wirkt nach Maßgabe der Artikel 9 und 10 an seiner 
Fortentwicklung mit.

Artikel 2

Aufgaben des elektronischen Gesundheitsberuferegisters

(1) 1Das elektronische Gesundheitsberuferegister ist als 
gemeinsame Stelle der vertragschließenden Länder für 
die Ausgabe von elektronischen Heilberufs und Berufs
ausweisen gemäß § 340 Absatz 1 Nummer 1 und Num
mer 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und weiterer 
für die Authentifizierung von Leistungserbringerinstitu
tionen notwendiger Komponenten sowie für die Sperrung 
der Authentifizierungsfunktion gemäß § 340 Absatz 3 
Satz 2 Halbsatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
zuständig, soweit hierfür nicht eine andere Stelle nach 
Bundes oder Landesrecht zuständig ist.

(2) 1Die Ausgabe eines elektronischen Heilberufs oder 
Berufsausweises sowie weiterer für die Authentifizie
rung von Leistungserbringerinstitutionen notwendiger 
Komponenten erfolgt auf Antrag der oder des Zugriffs
berechtigten. 2Die zuvor genannten zur Antragstellung 
erforderlichen Daten sind in geeigneter Form nachzu
weisen. 3Dem Antrag ist außerdem eine Erklärung beizu
fügen, dass die Berufserlaubnis oder die Berechtigung 
zur Führung der Berufsbezeichnung oder ein Anspruch 
auf Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung 
von Leistungserbringerinstitutionen besteht und die der 
Zugriffsberechtigung zugrundeliegende Beschäftigung 
im Zeitpunkt der Antragstellung noch ausgeübt wird. 
4Die oder der Antragstellende hat nachträgliche Ände

rungen hinsichtlich der bei Antragstellung angegebenen 
Daten dem elektronischen Gesundheitsberuferegister un
verzüglich mitzuteilen.

Artikel 3 

Zusammenarbeit mit bestätigenden Stellen

(1) 1Das elektronische Gesundheitsberuferegister holt 
unter Vorlage des Antrags die Bestätigung gemäß § 340 
Absatz 3 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bei 
der jeweils zuständigen bestätigenden Stelle in elek
tronischer Form ein. 2Hierfür teilen die vertragschließen
den Länder dem elektronischen Gesundheitsberuferegis
ter die zuständigen bestätigenden Stellen nach § 340 Ab
satz 1 Nummer 2 und Nummer 4 des Fünften Buches So
zialgesetzbuch mit und informieren über Änderungen der 
Zuständigkeiten. 3Die elektronische Bestätigung kann 
nur mittels einer vom elektronischen Gesundheitsberufe
register unentgeltlich zur Verfügung gestellten Software 
oder anderer vom elektronischen Gesundheitsberufe
register anerkannter Software vorgenommen werden. 4Im 
Einzelfall können in einer Übergangsfrist von fünf Jahren 
nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit des elektronischen 
Gesundheitsberuferegisters von Satz 1 abweichende Re
gelungen getroffen werden.

(2) 1Wird die Bestätigung nach § 340 Absatz 3 Satz 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch erteilt, ist dem Antrag 
auf Ausgabe eines elektronischen Heilberufs oder Be
rufsausweises oder auf Herausgabe der Komponenten 
zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutio
nen zu entsprechen. 2Andernfalls ist der Antrag abzuleh
nen. 3Das elektronische Gesundheitsberuferegister unter
richtet die jeweilige bestätigende Stelle über die Ausgabe 
des elektronischen Heilberufs oder Berufsausweises 
oder auf Herausgabe der Komponenten zur Authenti
fizierung von Leistungserbringerinstitutionen oder die 
Ablehnung des Antrags.

(3) 1Auf Ersuchen erteilt das elektronische Gesundheits
beruferegister den bestätigenden Stellen Auskünfte über 
die bei ihm gespeicherten Daten. 2Werden dem elektro
nischen Gesundheitsberuferegister Tatsachen bekannt, 
welche Anlass zu Maßnahmen der bestätigenden Stellen 
geben könnten oder die auf einen Missbrauch eines elek
tronischen Heilberufs oder Berufsausweises hindeuten, 
unterrichtet es diese Stelle unverzüglich.

(4) 1Die jeweils zuständigen bestätigenden Stellen unter
richten das elektronische Gesundheitsberuferegister un
verzüglich, falls die Zugriffsberechtigung entfällt.

Artikel 4

Finanzierung und Kosten

(1) 1Für den Betrieb des elektronischen Gesundheits
beruferegisters ist jährlich ein Wirtschaftsplan aufzustel
len. Das elektronische Gesundheitsberuferegister erhebt 
für seine Tatigkeit zur Deckung des gesamten Personal 
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und Sachaufwands sowie notwendiger Investitionsauf
wände Gebühren und Auslagenersatz. 2Keine Gebühren 
und Auslagenersatz werden für die Unterrichtung der be
stätigenden Stellen nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 3 und 
die Auskunftserteilung und Unterrichtung nach Artikel 3 
Absatz 3 erhoben. 3Soweit die Leistungen der Umsatz
steuer unterliegen, erhöhen sich die Gebühren und Aus
lagen um die gesetzliche Umsatzsteuer.

(2) 1Das Sitzland wird ermächtigt, durch Landesrecht die 
Gebührensätze und den Auslagenersatz näher zu bestim
men und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzu
sehen. 2Die Gebührensätze und der Auslagenersatz sind 
so zu bemessen, dass der gesamte Finanzbedarf des elek
tronischen Gesundheitsberuferegisters abgedeckt wird.

(3) Für die Bestätigung nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 und 
die dafür erforderliche Datenübermittlung an das elektro
nische Gesundheitsberuferegister erstattet das elektroni
sche Gesundheitsberuferegister den bestätigenden Stellen 
den Aufwand in pauschalierter Form.

(4) 1Der nicht durch Einnahmen gedeckte Finanzbedarf 
für die Errichtung und Unterhaltung des elektronischen 
Gesundheitsberuferegisters wird unter den beteiligten 
Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel in der jeweils 
geltenden Fassung verteilt. 2Sobald das Register Über
schüsse erzielt, sind diese vorrangig zur Tilgung der Fi
nanzierungsleistungen der beteiligten Länder zu nutzen.

Artikel 5

Haushalts und Wirtschaftsführung

(1) 1Die Haushalts und Wirtschaftsführung des elektro
nischen Gesundheitsberuferegisters unterliegt der Prü
fung des Rechnungshofs des Sitzlandes. 2Das elektro
nische Gesundheitsberuferegister leitet dem Länderbeirat 
eine Prüfungsmitteilung des Rechnungshofs nach Erhalt 
unverzüglich zu. 3Das elektronische Gesundheitsberufe
register hat bei seiner Haushalts und Wirtschaftsführung 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu beachten.

Artikel 6

Organisation und Struktur des Länderbeirats

(1) 1Das jeweils für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium jedes vertragschließenden Landes entsendet 
für die Dauer von höchstens fünf Jahren eine Vertreterin 
oder einen Vertreter als Mitglied in den Länderbeirat und 
benennt eine Stellvertretung. 2Eine Verlängerung der 
Entsendung ist möglich. 3Bei der Sitzverteilung des Län
derbeirats sind weibliche und männliche Personen glei
chermaßen zu berücksichtigen. 4Von Satz 3 darf nur ab
gewichen werden, wenn der entsendenden Stelle die Ein
haltung der Vorgabe aus tatsächlichen Gründen nicht 
möglich ist.

(2) 1Der Länderbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung 
und wählt aus seiner Mitte jeweils für die Dauer von 

zwei Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
(Vorsitz) sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellver
treter (Stellvertretung). 2Die Wiederwahl des Vorsitzes 
sowie der Stellvertretung ist zulässig. 3Der Länderbeirat 
hat seine Geschäftsstelle beim elektronischen Gesund
heitsberuferegister.

(3) 1Der Länderbeirat tritt mindestens einmal jährlich  
zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Antrag 
von mehr als einem Drittel der Mitglieder tritt er zu einer 
außerordentlichen Sitzung zusammen. 3Die Einladung zu 
den Sitzungen, die Aufstellung der Tagesordnung und 
die Sitzungsleitung obliegen dem Vorsitz.

(4) 1Bei Sitzungen des Länderbeirats hat das Bundes
ministerium für Gesundheit ein Gast und Rederecht. 
2Auf Wunsch des Länderbeirats nehmen die Leitung des 
elektronischen Gesundheitsberuferegisters und die Spre
cherin oder der Sprecher des Fachbeirats an Sitzungen 
des Länderbeirats teil. 3Der Länderbeirat holt bei Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung für das elektronische  
Gesundheitsberuferegister eine Stellungnahme des Fach
beirats ein.

Artikel 7

Aufgaben des Länderbeirats

(1) 1Der Länderbeirat empfiehlt Maßnahmen zur Opti
mierung der Aufgaben des elektronischen Gesundheits
beruferegisters. 2Er soll über Entscheidungen der Leitung 
in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für 
das elektronische Gesundheitsberuferegister im Vorfeld 
informiert werden.

(2) Der Länderbeirat beschließt jährlich über die Höhe 
der gemäß Artikel 4 Absatz 3 festzulegenden Pauschale 
für die bestätigenden Stellen.

(3) Der Länderbeirat spricht gegenüber dem Sitzland 
Empfehlungen zu den gemäß Artikel 4 Absatz 2 in Ver
bindung mit Artikel 4 Absatz 1 festzulegenden Gebüh
rensätzen des elektronischen Gesundheitsberuferegisters 
aus.

(4) 1Der Länderbeirat kann von der Leitung des elektro
nischen Gesundheitsberuferegisters jederzeit Auskunft 
über dessen Tätigkeit verlangen. 2Hierzu sind dem Län
derbeirat unter Beachtung datenschutzrechtlicher Be
stimmungen entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. 3Das elektronische Gesundheitsberuferegister er
stellt spätestens bis zum 31. März eines jeden Jahres ei
nen Jahresbericht über das jeweilige Vorjahr und legt 
diesen dem Länderbeirat in schriftlicher oder elektroni
scher Form vor.

(5) Der Länderbeirat stellt den Bedarf für Evaluationen 
fest. Die ordnungsgemäße Umsetzung obliegt dem elek
tronischen Gesundheitsberuferegister, dass das Ergebnis 
dem Länderbeirat vorlegt. In Ausnahmefällen kann der 
Länderbeirat das Sitzland mit einer Evaluation beauf
tragen.



Nr. 2 GBl. vom 10. Februar 2023 25

(6) Der Länderbeirat formuliert Initiativen sowie Vor
schläge und Stellungnahmen zu den Aufgaben des Fach
beirates des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

(7) Der Länderbeirat arbeitet vertrauensvoll mit der Auf
sichtsbehörde des elektronischen Gesundheitsberufe
registers zusammen und kann Aufsichtsmaßnahmen die
ser Behörde anregen.

(8) Der Länderbeirat beschließt den Wirtschaftsplan  
des elektronischen Gesundheitsberuferegisters. Der Wirt
schaftsplan für das Folgejahr ist bis zum 31. Januar eines 
jeden Jahres zu beschließen.

Artikel 8

Beschlussfassung des Länderbeirats

(1) 1Jedes Mitglied des Länderbeirats hat eine Stimme. 
2Der Länderbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 3Er fasst seine 
Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder.

(2) Eine schriftliche Beschlussfassung ist möglich, wenn 
nicht mehr als drei Mitglieder widersprechen, Absatz 1 
gilt entsprechend.

Artikel 9

Organisation und Struktur des Fachbeirats

(1) 1Der Fachbeirat berät die Leitung und den Länderbei
rat des elektronischen Gesundheitsberuferegisters. 2Ihm 
soll vor Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Zugriffs
berechtigten haben können, Gelegenheit zur Stellung
nahme geben werden.

(2) 1Die Mitglieder des Fachbeirats werden durch die 
Leitung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters 
auf Vorschlag der betroffenen Berufs und Leistungs
erbringerverbände im Einvernehmen mit dem Länder
beirat für die Dauer von höchstens fünf Jahren berufen. 
2Dabei sollen möglichst alle Zugriffsberechtigten durch 
Vertreterinnen und Vertreter ihres Berufs oder ihrer Be
rufsverbände berücksichtigt werden. 3Bei dem Vorschlag 
von Mitgliedern zur Besetzung des Fachbeirats sind 
weibliche und männliche Personen gleichermaßen zu be
rücksichtigen.

(3) 1Der Fachbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung und 
wählt aus seiner Mitte jeweils für die Dauer von zwei 
Jahren eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2Der Fachbeirat 
hat seine Geschäftsstelle beim elektronischen Gesund
heitsberuferegister.

(4) 1Der Fachbeirat tritt mindestens einmal jährlich zu 
einer ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Antrag von 
mehr als einem Drittel der Mitglieder tritt er zu einer 
 außerordentlichen Sitzung zusammen. 3Die Einladung zu 
den Sitzungen, die Aufstellung der Tagesordnung und 
die Sitzungsleitung obliegen der Sprecherin oder dem 
Sprecher. 4Auf Wunsch des Fachbeirats nehmen die Lei

tung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters und 
die oder der Vorsitzende des Länderbeirats an Sitzungen 
des Fachbeirats teil.

(5) Die Leitung des elektronischen Gesundheitsberufe
registers berichtet dem Fachbeirat regelmäßig, wenigs
tens einmal jährlich, über den Sachstand und die Ent
wicklung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters.

Artikel 10

Beschlussfassung des Fachbeirats

(1) 1Jedes Mitglied des Fachbeirats hat eine Stimme. 
2Der Fachbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 3Er fasst seine Be
schlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwe
senden Mitglieder. 4Bei Stimmengleichheit gilt der An
trag als abgelehnt.

(2) 1Eine schriftliche Beschlussfassung ist möglich, wenn 
nicht mehr als drei Mitglieder widersprechen, Absatz 1 
gilt entsprechend.

Artikel 11

Schlussvorschriften

(1) 1Dieser Staatsvertrag bedarf der Zustimmung der ver
fassungsgemäß zuständigen Organe der vertragschlie
ßenden Länder. 2Er tritt am ersten Tag des Monats in 
Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von den 
vertragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikati
onsurkunden bei der Staatskanzlei des Sitzlandes hinter
legt wird. 3Der Tag des Inkrafttretens ist in den jeweili
gen amtlichen Verkündungsorganen der Länder bekannt 
zu machen.

(2) 1Sind bis zum 31. Januar 2021 nicht alle Ratifika
tionsurkunden hinterlegt, so tritt in diesem Zeitpunkt die
ser Staatsvertrag unter den Ländern in Kraft, deren Rati
fikationsurkunden bereits hinterlegt sind, sofern das 
Sitzland und sieben weitere Länder Ratifikationsurkun
den hinterlegt haben. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Für jedes vertragschließende Land, dessen Ratifika
tionsurkunde bis zu dem nach Absatz 2 maßgebenden 
Zeitpunkt nicht hinterlegt ist, wird der Beitritt zu diesem 
Staatsvertrag in dem Zeitpunkt wirksam, in dem seine 
Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitzlan
des hinterlegt wird. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) 1Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit.  
2Er kann von jedem Land durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem für das Gesundheitswesen zuständigen 
Ministerium des Sitzlandes unter gleichzeitiger Benach
richtigung der übrigen vertragschließenden Länder zum 
31. Dezember eines Jahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden, frühestens aber zum 31. Januar 2022.

(5) 1Ist der Staatsvertrag von mehr als zwei Dritteln der 
vertragschließenden Länder gekündigt worden, so ist das 
elektronische Gesundheitsberuferegister aufzulösen. 
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2Das Sitzland führt die Abwicklung durch. 3Die zum 
Zeitpunkt der Kündigung an diesen Staatsvertrag gebun
denen Länder sowie diejenigen Länder, die den Staats
vertrag nicht länger als zwei Jahre vor der Auflösung des 
elektronischen Gesundheitsberuferegisters gekündigt ha
ben, sind verpflichtet, dem Sitzland alle durch die Ab
wicklung entstehenden Kosten anteilig zu erstatten, so
weit das Vermögen des elektronischen Gesundheitsbe
ruferegisters zur Abdeckung nicht ausreicht oder die 
Kosten nicht anderweitig erstattet werden können. 4Das 
Anteilsverhältnis unter den nach Satz 3 betroffenen Län
dern wird nach dem Königsteiner Schlüssel in der je
weils geltenden Fassung errechnet. 5Sofern nach der Ab
wicklung ein nennenswertes Guthaben verbleibt, wird es 
ebenfalls nach dem Königsteiner Schlüssel in der jeweils 
geltenden Fassung auf die nach Satz 2 betroffenen Län
der verteilt.

Gesetz zum Erlass eines Klimaschutz-  
und Klimawandelanpassungsgesetzes und 

zur Verankerung des Klimabelangs in 
weiteren Rechtsvorschriften

Vom 7. Februar 2023

Der Landtag hat am 1. Februar 2023 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Klimaschutz und Klimawandelanpassungsgesetz  
BadenWürttemberg (KlimaG BW)

INHALTSÜBERSICHT

ABSCHNITT 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck des Gesetzes

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 KlimaRangfolge

§ 4 Erhalt, Schutz und Aufbau natürlicher Kohlenstoffspeicher

§ 5 Allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

§ 6  Allgemeine Verpflichtung zu Klimaschutz und Klimawandel
anpassung; Informationsbereitstellung

§ 7 KlimaBerücksichtigungsgebot

§ 8 CO2Schattenpreis

§ 9 Förderprogramme

ABSCHNITT 2

Klimaschutzziele

§ 10 Klimaschutzziele für BadenWürttemberg; Sektorziele

§ 11 Klimaschutzziele für die Landesverwaltung

§ 12 Klimaschutzziele für die Kommunalverwaltungen

§ 13  Klimaschutzziele für die Unternehmen; Klimaschutzvereinba
rungen

ABSCHNITT 3

Maßnahmen und Monitoring

§ 14 KlimaMaßnahmenRegister

§ 15  Strategie zur Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des 
Klima wandels

§ 16 Monitoring

§ 17 KlimaSachverständigenrat

ABSCHNITT 4

Energie, Wärme und Verkehrswende

§ 18  Erfassung des Energieverbrauchs durch Gemeinden und Ge
meinde verbände

§ 19 Sicherstellung der Flächenverfügbarkeit für erneuerbare Energien

§ 20  Festlegung der regionalen Teilflächenziele gemäß § 3 des Wind
energieflächenbedarfsgesetzes

§ 21 Landesvorgabe für FreiflächenPhotovoltaik

§ 22  Besondere Bedeutung von Energieeinsparung, effizienz und er
neuerbaren Energien sowie des Verteilnetzausbaus

§ 23 Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen

§ 24  Photovoltaikpflicht auf Gebäuden im Eigentum des Landes; 
Photovoltaik auf Parkplätzen des Landes sowie Ladeinfrastruktur 

§ 25  Photovoltaik an Verkehrswegen in Baulast des Landes sowie an 
Verkehrswegen der Schieneninfrastruktur

§ 26  Beteiligung des Regierungspräsidiums zur Stärkung des Klima
belangs

§ 27 Kommunale Wärmeplanung

§ 28 Klimamobilitätspläne

§ 29  Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobilität und Klima
schutz

ABSCHNITT 5

Ergänzende Bestimmungen

§ 30 KlimaVerwaltungsorganisation

§ 31 Aufgaben und Befugnisse

§ 32  Evaluation der Photovoltaikpflichten; Monitoring der Flächen
vorgaben

§ 33 Datenübermittlung zur Erstellung kommunaler Wärmepläne

§ 34 Finanzieller Ausgleich für kommunale Mehrbelastungen

§ 35 Übergangsbestimmungen für die Photovoltaikpflichten

Anlage 1: Sektorziele für das Jahr 2030

Anlage 2: Regionsflächen 

A B S C H N I T T  1 

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz des Klimas und die 
Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klima
wandels in BadenWürttemberg. Es zielt darauf ab,

1. im Rahmen der internationalen, europäischen und na
tionalen Klimaschutzziele einen angemessenen Bei
trag zum Klimaschutz durch Reduzierung der Treib
hausgasemissionen hin zu NettoTreibhausgasneutra
lität zu leisten und zugleich zu einer nachhaltigen 
Energie, Wärme und Verkehrswende beizutragen 
so wie
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2. für die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des 
Klimawandels zu sorgen und die Transformation in 
eine klimaresiliente Gesellschaft zu unterstützen. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen

(1) Treibhausgasemissionen im Sinne dieses Gesetzes 
sind anthropogene Emissionen von Kohlenstoffdioxid 
(CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Stickstoff
trifluorid (NF3), Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW/
HFC), perfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW/PFC) 
und Schwefelhexafluorid (SF6), die in BadenWürttem
berg entstehen.

(2) NettoTreibhausgasneutralität im Sinne dieses Geset
zes ist das Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemis
sionen aus Quellen und dem Abbau von Treibhausgasen 
durch Senken.

(3) Öffentliche Hand im Sinne dieses Gesetzes ist:

1. das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände 
sowie jede aufgrund eines Landesgesetzes eingerich
tete Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö
gensmasse des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von 
Religionsgemeinschaften und 

2. jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö
gensmasse des Privatrechts, wenn an ihr eine Person 
gemäß Nummer 1 allein oder mehrere Personen ge
mäß Nummer 1 zusammen unmittelbar oder mittelbar

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals besitzen,

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen verbunde
nen Stimmrechte verfügen oder

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwal
tungs, Leitungs oder Aufsichtsorgans bestellen 
können.

(4) Liegenschaften des Landes im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle bebauten und unbebauten Grundstücke im Ei
gentum des Landes BadenWürttemberg, unabhängig da
von, von welcher staatlichen Stelle des Landes sie ver
waltet werden. Als Liegenschaften des Landes gelten 
auch Grundstücke Dritter, die zugunsten des Landes mit 
einem grundstücksgleichen Recht, insbesondere einem 
Erbbaurecht, belastet sind, sowie Bauwerke des Landes, 
die auf fremden Grundstücken liegen oder errichtet wer
den.

(5) Der gesamte Lebenszyklus im Sinne dieses Gesetzes 
umfasst die Herstellungs, die Errichtungs, Nutzungs 
und Entsorgungsphase sowie die Wiederverwertungs
potenziale.

(6) Sanierung im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet 
durchgreifende Maßnahmen zum Substanzerhalt oder 
zur Modernisierung eines Bauwerks.

(7) Wohngebäude im Sinne dieses Gesetzes sind Ge
bäude, einschließlich der zugehörigen Garagen und Ne

benräume, die nach ihrer Zweckbestimmung mindestens 
zur Hälfte dem Wohnen dienen, einschließlich Wohn, 
Alten und Pflegeheimen sowie ähnlichen Einrichtun
gen, die zum dauerhaften Wohnen bestimmt sind. 

(8) Nichtwohngebäude im Sinne dieses Gesetzes sind 
Gebäude, die keine Wohngebäude sind. 

(9) Außenflächen eines Gebäudes im Sinne dieses Geset
zes sind alle Bestandteile der Gebäudehülle, die sich an 
den Außenseiten des Gebäudes befinden, mit Ausnahme 
der Dachfläche.

(10) Unmittelbare räumliche Umgebung eines Gebäudes 
oder eines Parkplatzes im Sinne dieses Gesetzes ist ge
geben, wenn eine Photovoltaik oder solarthermische 
Anlage auf demselben oder einem unmittelbar angren
zenden Grundstück oder auf demselben Betriebsgelände 
installiert wird.

(11) Grundlegende Dachsanierung im Sinne dieses Ge
setzes ist eine Baumaßnahme, bei der die Abdichtung 
oder die Eindeckung eines Dachs vollständig erneuert 
wird. Gleiches gilt auch bei einer Wiederverwendung 
von Baustoffen. Ausgenommen sind Baumaßnahmen, 
die ausschließlich zur Behebung kurzfristig eingetretener 
Schäden vorgenommen werden.

(12) Qualifizierte Sachverständige im Sinne dieses Ge
setzes sind:

1.  die nach Bundes oder Landesrecht zur Ausstellung 
von Energieausweisen Berechtigten,

2.  Personen, die für ein zulassungspflichtiges Bau, Aus
bau oder anlagentechnisches Gewerbe die Vorausset
zungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfüllen, 
sowie Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeis
ter der zulassungsfreien Handwerke dieser Bereiche 
und Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung oder ih
res beruflichen Werdegangs berechtigt sind, ein sol
ches Handwerk ohne Meistertitel selbstständig auszu
üben.

(13) Systematisches Energiemanagement im Sinne die
ses Gesetzes ist das systematische und kontinuierliche 
Erheben, Erfassen und Optimieren aller relevanten Ener
gieverbraucher mindestens anhand folgender Elemente:

1. die Formulierung von Energieeinsparzielen und Treib
hausgasminderungszielen,

2. die ämter oder abteilungsübergreifende Koordinie
rung aller energierelevanten Aufgaben,

3. die Benennung einer für das Energiemanagement zu
ständigen Person,

4. das kontinuierliche Energieberichtswesen einschließ
lich der Erstellung eines Energieberichts mit mindes
tens jährlichem Turnus,

5. das monatliche Energieverbrauchscontrolling und 

6. die Erfassung von mindestens jeweils 80 Prozent des 
Endenergieverbrauchs in den Kategorien der Energie
verbraucher gemäß § 18 Absatz 2 Nummer 1 bis 8.
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(14) Wärme im Sinne dieses Gesetzes ist Wärme und 
Kälte für Raumheizung oder kühlung, Erzeugung von 
Warmwasser sowie Prozesswärme und kühlung.

(15) Versorgungstruktur im Sinne dieses Gesetzes ist die 
Infrastruktur zur Erzeugung, Verteilung und Speicherung 
von Wärme oder anderer zur Wärmeerzeugung dienen
der Energieträger.

(16) Kommunale Wärmeplanung im Sinne dieses Geset
zes ist ein strategischer Planungsprozess mit dem Ziel 
einer klimaneutralen kommunalen Wärmeversorgung bis 
zum Jahr 2040 einschließlich der Aufstellung eines kom
munalen Wärmeplans.

(17) Energieunternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind 
natürliche oder juristische Personen, die Wärme, Kälte, 
Strom oder Gas nicht nur für den Eigenbedarf zur Nut
zung in Gebäuden erzeugen oder an Endkunden liefern, 
sowie Wärme, Kälte, Strom oder Gasnetzbetreiber 
und Brennstofflieferanten.

(18) DatenschutzGrundverordnung im Sinne dieses 
 Gesetzes ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. 5. 2016, S. 1, zu
letzt ber. ABl. L 74 vom 4. 3. 2021, S. 35).

§ 3 

Klima-Rangfolge 

(1) Bei dem Schutz des Klimas soll folgende Rangfolge 
in absteigender Reihe eingehalten werden:

1. Vermeiden von Treibhausgasemissionen,

2. Verringern von Treibhausgasemissionen und 

3. Versenken nicht oder mit verhältnismäßigem Aufwand 
nicht zu vermeidender oder zu verringernder Treib
hausgase. 

Auch geringen Beiträgen zum Klimaschutz kommt Be
deutung zu. Maßgeblich müssen die Bereiche Energie, 
Mobilität, Produktion und Konsum, Beschäftigung so
wie Bauen zum Klimaschutz beitragen. Insbesondere bei 
energiebedingten Treibhausgasemissionen sollen das 
Vermeiden und Verringern der Emissionen in erster Linie 
durch Einsparung sowie effiziente Bereitstellung, Um
wandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie 
durch den Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Ener
gien erreicht werden.

(2) Neben dem Schutz des Klimas ist die Anpassung an 
die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels geboten. 
Sie kann den Schutz des Klimas nicht ersetzen; ihr 
kommt ergänzende Funktion zu.

§ 4 

Erhalt, Schutz und Aufbau natürlicher  
Kohlenstoffspeicher

Zur Erreichung der Klimaschutzziele für BadenWürt
temberg und zur Steigerung der Klimaresilienz tragen 
natürliche Kohlenstoffspeicher wie Moore, Wälder, 
 Humus und Grünland über ihre Speicher und Senken
leistung bei. Daher sollen natürliche Kohlenstoffspeicher 
im Land erhalten, geschützt und aufgebaut werden; das 
Land fördert vorrangig ihren Aufbau, außerdem ihren Er
halt und Schutz im Rahmen der verfügbaren Haushalts
mittel. Klimarelevant sind Maßnahmen hierbei aller
dings nur, wenn sie über Jahrzehnte beziehungsweise 
möglichst dauerhaft gesichert sind.

§ 5

Allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Hand

(1) Der öffentlichen Hand kommt beim Klimaschutz und 
der Klimawandelanpassung unter Berücksichtigung der 
KlimaRangfolge in ihrem Organisationsbereich eine all
gemeine Vorbildfunktion zu. Dies gilt, sofern die Organi
sation der Aufgabenerledigung nicht abschließend durch 
Bundesrecht geregelt ist oder eine gemeinsame Umset
zung von Maßnahmen durch das Land mit dem Bund 
oder der Europäischen Union vorgesehen ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erfüllen die 
Vorbildfunktion in eigener Verantwortung. Sie betreiben 
Klimaschutz und Klimawandelanpassung auch bei ei
nem Tätigwerden innerhalb der kommunalen Daseins
vorsorge; Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind 
öffentliche Aufgaben gemäß § 2 Absatz 1 der Gemeinde
ordnung und § 2 Absatz 1 Satz 1 der Landkreisordnung. 
Das Land wird die Gemeinden und Gemeindeverbände 
beim Klimaschutz und der Klimawandelanpassung un
terstützen. Näheres soll in einer Vereinbarung zwischen 
Land und kommunalen Landesverbänden beschlossen 
werden.

§ 6

Allgemeine Verpflichtung zu Klimaschutz und Klima-
wandelanpassung; Informationsbereitstellung

(1) Jede Person soll nach ihren Möglichkeiten zur Ver
wirklichung der Ziele des Klimaschutzes und der Klima
wandelanpassung unter Berücksichtigung der Klima
Rangfolge beitragen. 

(2) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Klima
schutzes und der Klimawandelanpassung ist mit geeig
neten Mitteln zu fördern. Die staatlichen, kommunalen 
und privaten Erziehungs, Bildungs und Informations
träger sollen nach ihren Möglichkeiten über Ursachen 
und Bedeutung des Klimawandels sowie die Aufgaben 
von Klimaschutz und Klimawandelanpassung aufklären 
und das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit 
Energie fördern. 
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(3) Die Landesregierung und die jeweils zuständigen Mi
nisterien stellen Informationen zum Zweck dieses Geset
zes sowie seinen Zielsetzungen, Strategien, Maßnahmen 
und Instrumenten in gebündelter Form einfach zugäng
lich, transparent und verständlich bereit. 

§ 7

Klima-Berücksichtigungsgebot 

Die öffentliche Hand hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
bei Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses 
Gesetzes und die zu seiner Erfüllung beschlossenen Ziele 
bestmöglich zu berücksichtigen. Die Landesregierung 
bestimmt das Nähere durch Verwaltungsvorschrift.

§ 8 

CO2-Schattenpreis

(1) Bei der Planung von Baumaßnahmen betreffend 
 Liegenschaften des Landes, insbesondere bei dem Neu
bau und der Sanierung von Bauwerken im Eigentum des 
Landes, ist im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsunter
suchungen ein rechnerischer Preis entsprechend des vom 
Umweltbundesamt wissenschaftlich ermittelten und 
empfohlenen Wertes für jede über den Lebenszyklus der 
Maßnahme entstehende Tonne Kohlenstoffdioxid zu ver
anschlagen (CO2Schattenpreis). Dies gilt nur, wenn das 
Land selbst über die Bauherreneigenschaft verfügt oder 
zum Zeitpunkt der Entscheidung des Neubaus eines Bau
werks feststeht, dass dieses in das Eigentum des Landes 
übergeht. Der CO2Schattenpreis gelangt insbesondere 
bei Baumaßnahmen der Staatlichen Vermögens und 
Hochbauverwaltung BadenWürttemberg, der Wasser
wirtschaftsverwaltung BadenWürttemberg, der Straßen
bauverwaltung BadenWürttemberg und der Anstalt des 
öffentlichen Rechts Forst BadenWürttemberg zur An
wendung. 

(2) Der CO2Schattenpreis soll auch bei der Beschaffung 
von Liefer und Dienstleistungen durch das Land ange
wendet werden. Die Landesregierung regelt das Nähere 
durch Verwaltungsvorschrift.

(3) Die Bepreisung von Treibhausgasemissionen nach 
anderen Bestimmungen bleibt unberührt. 

(4) Der CO2Schattenpreis ist erstmalig für Maßnahmen 
zu veranschlagen, mit deren Wirtschaftlichkeitsunter
suchung ab dem 1. Juni 2023 begonnen wird.

(5) Das Finanzministerium, das Umweltministerium, das 
Verkehrsministerium und das Ministerium Ländlicher 
Raum werden ermächtigt, gemeinsam durch Rechtsver
ordnung nähere Regelungen zu dem CO2Schattenpreis 
bei Baumaßnahmen gemäß Absatz 1 zu treffen, insbe
sondere über

1.  die Festlegung der Anwendung anderer Instrumente 
anstelle des CO2Schattenpreises für einzelne Anwen

dungsbereiche, soweit diese mindestens die gleiche 
Wirkung entfalten wie der CO2Schattenpreis, wobei 
die Methodenkonvention zur Ermittlung von Umwelt
kosten des Umweltbundesamtes zu berücksichtigen 
ist, 

2.  die Festlegung und Anpassung der Höhe des CO2
Schattenpreises für einzelne Anwendungsbereiche,

3.  die Art und Weise der Ermittlung der Kohlenstoff
dioxidemissionen,

4.  die sachliche Reichweite der Kohlenstoffdioxidbilan
zierung,

5.  einen abweichenden Zeitpunkt der erstmaligen An
wendung des CO2Schattenpreises in einzelnen An
wendungsbereichen,

6.  Konkretisierungen der einzelnen Anwendungsberei
che des CO2Schattenpreises und sachlich begründete 
Ausnahmen von dessen Anwendung sowie

7.  Bagatellgrenzen, bei denen der CO2Schattenpreis 
nicht angewendet werden muss.

(6) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird emp
fohlen, für die Planung von Baumaßnahmen sowie die 
Beschaffung von Liefer und Dienstleistungen in eigener 
Zuständigkeit einen CO2Schattenpreis einzuführen. 

§ 9

Förderprogramme

(1) Förderprogramme des Landes sind bei erstmaligem 
Erlass, Fortschreibung oder Änderung auf ihre Verein
barkeit mit dem Zweck dieses Gesetzes und den zu sei
ner Erfüllung beschlossenen Zielen vom fachlich zustän
digen Ministerium zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung 
ist aktenkundig zu machen. Von der Prüfung ausgenom
men ist die Beteiligung des Landes an Förderprogram
men von Bund und Europäischer Union. Die Einzelhei
ten regelt die Landesregierung in einer Verwaltungsvor
schrift, insbesondere zu Art, Umfang und Verfahren der 
Prüfung.

(2) Die Förderprogramme des Landes für den kommu
nalen Hochbau sollen den Grundsätzen des nachhaltigen 
Bauens Rechnung tragen. Darüber hinaus sollen die För
derprogramme des Landes für den Hochbau, die Nicht
wohngebäude zum Gegenstand haben, den Grundsätzen 
des nachhaltigen Bauens grundsätzlich Rechnung tragen. 
Wer sich um eine Förderung gemäß Satz 1 und 2 bewirbt, 
hat die Prüfung der Grundsätze des nachhaltigen Bauens 
nachzuweisen. Das Nähere wird durch Verwaltungsvor
schriften für den jeweiligen Zuwendungsbereich gere
gelt.

(3) Förderprogramme des Landes sollen spätestens bis 
zum Jahr 2040 so ausgestaltet werden, dass sie netto
treibhausgasneutral sind. Die Landesregierung evaluiert 
im Jahr 2030 den Stand der Umsetzung dieser Ziel
setzung. 
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A B S C H N I T T  2 

Klimaschutzziele

§ 10

Klimaschutzziele für Baden-Württemberg; Sektorziele

(1) Unter Berücksichtigung der internationalen, euro
päischen und nationalen Klimaschutzziele und maßnah
men wird die Gesamtsumme der Treibhausgasemissio
nen in BadenWürttemberg im Vergleich zu den Gesamt
emissionen des Jahres 1990 zur Erreichung der Netto
Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 schrittweise 
verringert. Bis zum Jahr 2030 erfolgt eine Minderung um 
mindestens 65 Prozent. Die Minderungsbeiträge aus dem 
europäischen System für den Handel mit Treibhausgas
emissionszertifikaten finden dabei entsprechende Be
rücksichtigung.

(2) Zur Erreichung des Klimaschutzziels für das Jahr 
2030 werden für die nachstehenden Sektoren in Anlage 1 
Minderungsziele jeweils im Vergleich zu den Treibhaus
gasemissionen des Jahres 1990 festgelegt:

1. Energiewirtschaft,

2. Industrie,

3. Verkehr,

4. Gebäude,

5. Landwirtschaft,

6. Abfallwirtschaft und Sonstiges sowie

7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirt
schaft.

Die Einhaltung des jeweiligen Sektorziels liegt in der 
Verantwortung des für den jeweiligen Sektor nach An
lage 1 federführend verantwortlichen Ministeriums. Die 
Zuständigkeit für die Umsetzung einzelner sektoraler 
Maßnahmen kann gemäß Geschäftsverteilung auch bei 
anderen Ministerien als dem federführend verantwort
lichen Ressort liegen. Die Zuständigkeitsverteilung in
nerhalb der Landesregierung bleibt unberührt. Subjek
tive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch 
dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nicht be
gründet.

§ 11

Klimaschutzziele für die Landesverwaltung

(1) Das Land setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2030 die 
Landesverwaltung nettotreibhausgasneutral zu organi
sieren. Zur Verwirklichung dieses Ziels setzt die Landes
regierung ein Konzept um, das die Hochschulen sowie 
Behörden des Landes und sonstige Landeseinrichtungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit umfasst, soweit sie der 
unmittelbaren Organisationsgewalt des Landes unter
liegen. In begründeten Ausnahmefällen kann die Landes
regierung Organisationseinheiten vom Anwendungs
bereich des Konzepts ausnehmen. Kompensation bildet 

die Ausnahme und ist lediglich im Wege rechtlich aner
kannter Emissionsminderungsmaßnahmen nach dem 
Clean Development Mechanism der Vereinten Nationen, 
dem Gold Standard oder einem vergleichbaren Standard 
oder Emissionsminderungsmaßnahmen mit im Wesentli
chen vergleichbaren Standards zulässig; innerhalb des 
Aufgabenbereichs des Landesbetriebs »Vermögen und 
Bau BadenWürttemberg« unterbleibt eine Kompensa
tion von Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030. 

(2) Die Landesregierung legt dem Landtag auf Basis we
sentlicher Indikatoren alle zwei Jahre einen Gesamt
bericht zum Umsetzungsstand des Konzepts gemäß 
 Absatz 1 vor. Der Gesamtbericht umfasst insbesondere 
 Angaben zur Entwicklung der CO2Emissionen durch 
die Nutzung landeseigener Gebäude, Art und Höhe des 
Strom und Wärmeverbrauchs in der Landesverwaltung 
sowie des Kraftstoffverbrauchs durch Dienstreisen. Das 
Monitoring für die landeseigenen Liegenschaften und 
die Hochschulen hat dabei nach einem zertifizierten 
Standard wie etwa dem »Eco Management and Audit 
Scheme« zu erfolgen.

§ 12 

Klimaschutzziele für die Kommunalverwaltungen

Das Land unterstützt die Gemeinden und Gemeindever
bände bei dem Ziel, bis zum Jahr 2040 nettotreibhaus
gasneutrale Kommunalverwaltungen zu erreichen.

§ 13

Klimaschutzziele für die Unternehmen;  
Klimaschutzvereinbarungen

(1) Unternehmen sollen sich ambitionierte Klimaschutz
ziele geben.

(2) Das Umweltministerium wirkt auf den Abschluss von 
freiwilligen Klimaschutzvereinbarungen mit Unterneh
men hin. Ziel dieser Klimaschutzvereinbarungen ist es, 
die Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch 
des Unternehmens zu reduzieren. Die Klimaschutzver
einbarungen sollen konkrete Maßnahmen zur Umset
zung des Ziels enthalten. Es soll vereinbart werden, dass 
dem Umweltministerium über die erzielten Einsparun
gen bei den Treibhausgasemissionen und dem Energie
verbrauch regelmäßig zu berichten ist.

(3) Das Land als Anteilseigner tritt bei Unternehmen,  
an denen es mehrheitlich beteiligt ist und die ein hohes 
Potenzial zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
aufweisen, im Rahmen des rechtlich Möglichen dafür 
ein, dass diese eine Klimaschutzvereinbarung nach die
ser Bestimmung abschließen.
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A B S C H N I T T  3 

Maßnahmen und Monitoring

§ 14

Klima-Maßnahmen-Register

(1) Die Maßnahmen der Landesregierung zum Schutz 
des Klimas werden in einem einheitlichen, übergeordne
ten und fortlaufenden Register geführt (KlimaMaßnah
menRegister). Das KlimaMaßnahmenRegister dient 
der Landesregierung als Entscheidungs und Überprü
fungsgrundlage, ob sich das Land auf dem Pfad zur Er
reichung der Klimaschutzziele sowie der Sektorziele für 
BadenWürttemberg befindet. Es ist über das Internet 
öffentlich einsehbar. Das KlimaMaßnahmenRegister 
ist kein Plan oder Programm im Sinne des Umweltver
waltungsgesetzes.

(2) Das KlimaMaßnahmenRegister enthält 

1. Maßnahmen, die von dem für den jeweiligen Sektor 
nach Anlage 1 federführend verantwortlichen Ministe
rium benannt werden, sowie Maßnahmen, die von an
deren Ministerien als dem für den Sektor federführend 
verantwortlichen Ministerium benannt werden, jedoch 
gemäß Geschäftsverteilung in deren Zuständigkeitsbe
reich liegen, und 

2. Maßnahmen aus dem Bereich der nettotreibhausgas
neutralen Landesverwaltung.

Die Maßnahmen aus den Sektoren haben die Wirkungs
beiträge und Wechselwirkungen durch Klimaschutzmaß
nahmen des Bundes und der Europäischen Union zu be
rücksichtigen.

(3) Die Landesregierung fasst jährlich über das Klima
MaßnahmenRegister Beschluss. Der Beschlussfassung 
ist die Stellungnahme des KlimaSachverständigenrats 
zur jährlichen KlimaBerichterstattung zugrunde zu le
gen; ihr hat eine geeignete Beteiligung der Öffentlichkeit 
vorauszugehen. Nach der Beschlussfassung ist das 
KlimaMaßnahmenRegister durch die Landesregierung 
dem Landtag zuzuleiten. 

§ 15

Strategie zur Anpassung an die unvermeidbaren  
Folgen des Klimawandels

Beginnend im Jahr 2023 und danach in angemessenen 
Abständen verabschiedet die Landesregierung nach An
hörung von Verbänden und sonstigen Vereinigungen auf 
Basis des Berichts zur Anpassung an den Klimawandel 
eine landesweite Anpassungsstrategie mit vorsorgenden 
Anpassungsmaßnahmen.

§ 16

Monitoring

(1) Ein Monitoring auf Basis quantitativer und quali
tativer Erhebungen überprüft

1. das Erreichen der Klimaschutzziele für BadenWürt
temberg sowie der Sektorziele und

2. die Umsetzung von Maßnahmen nach dem Klima
MaßnahmenRegister sowie nach der Strategie zur 
Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klima
wandels.

(2) Das Monitoring umfasst

1. eine jährliche KlimaBerichterstattung beginnend im 
Jahr 2023 mit folgenden Einzelberichten und Stel
lungnahmen: 

a) einen Emissionsbericht des Statistischen Landes
amts, insbesondere zu der Entwicklung der Treib
hausgasemissionen unter Berücksichtigung der 
Minderungsbeiträge aus dem europäischen System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifi
katen,

b) Berichte der federführend verantwortlichen Minis
terien für den jeweiligen Sektor, zum Umsetzungs
stand der im KlimaMaßnahmenRegister aufge
führten Maßnahmen sowie über die Notwendigkeit 
oder die bereits erfolgte Aufnahme neuer Maßnah
men in das KlimaMaßnahmenRegister (Sektor
berichte); das Wirtschaftsministerium gibt den 
Wirtschaftsverbänden mit Sitz in BadenWürttem
berg Gelegenheit, über die Maßnahmen der Indus
trie zum Klimaschutz über die gesamte Lieferkette 
der Unternehmen zu berichten, nimmt eine Zusam
menfassung dieser Berichte in geeigneter Form in 
den Sektorbericht Industrie auf und lässt ihn in eine 
Bewertung für das Sektorziel Industrie einfließen, 

c) eine Stellungnahme des KlimaSachverständigen
rats, insbesondere zu der Entwicklung der klima 
und energiepolitischen Rahmenbedingungen, zu 
dem Stand der Zielerreichung in den einzelnen 
Sektoren, zum konkreten Einfluss der Landes ebene 
auf die Zielerreichung sowie erforderlichenfalls 
Vorschläge für zusätzliche Klimaschutzmaßnah
men mit einer Einschätzung ihrer Wirksamkeit,

2. einen Klimaschutz und Projektionsbericht spätestens 
alle drei Jahre, beginnend im Jahr 2024, insbesondere

a) zu der Entwicklung der Treibhausgasemissionen in 
den verschiedenen Sektoren, 

b) zu dem Umsetzungsstand der Klimaschutzmaß
nahmen im jeweiligen Berichtszeitraum,

c) mit Projektionen von Treibhausgasemissionen und 
deren Auswirkungen auf das Erreichen der Klima
schutzziele für BadenWürttemberg sowie der Sek
torziele, wobei die Bewertung auch unter Berück
sichtigung des CO2BudgetAnsatzes erfolgen 
kann, 

d) im Falle einer drohenden Zielabweichung gemäß 
Buchstabe c mit einer Analyse der Ursachen der 
Zielabweichung und der jeweiligen Entscheidungs
ebene sowie Maßnahmenvorschlägen zur Wieder
erreichung des Zielpfads in dem jeweiligen Sektor 
und 
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e) mit Vorschlägen zur Weiterentwicklung von Klima
schutzmaßnahmen, sowie

3. einen Bericht zur Anpassung an die unvermeidbaren 
Folgen des Klimawandels spätestens alle fünf Jahre, 
beginnend im Jahr 2025, insbesondere

a) zu den wesentlichen Folgen des Klimawandels für 
BadenWürttemberg,

b) zu der Umsetzung und Wirkung wichtiger Anpas
sungsmaßnahmen und 

c) mit Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Strate
gie zur Anpassung an die unvermeidbaren Folgen 
des Klimawandels.

In den Jahren, in denen ein Klimaschutz und Projek
tionsbericht gemäß Satz 1 Nummer 2 vorgelegt wird, 
enthält dieser die jährliche KlimaBerichterstattung ge
mäß Satz 1 Nummer 1. Bei der KlimaBerichterstattung 
und dem Klimaschutz und Projektionsbericht sind die 
Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen durch Klima
schutzmaßnahmen des Bundes und der Europäischen 
Union zu berücksichtigen sowie wichtige Aspekte einer 
verursacherbezogenen Betrachtung einzubeziehen. 

(3) Zuständig für die Erstellung der Berichtsteile in Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a sowie Nummer 2 
Buchstabe a ist das Statistische Landesamt. Es legt seine 
Berichte dem Umweltministerium spätestens zum  
30. Juni des jeweiligen Erscheinungsjahres vor. Zustän
dig für die Erstellung der Berichtsteile in Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b, d und e 
für jeden in § 10 Absatz 2 Satz 1 genannten Sektor sind 
die für die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen zu
ständigen Ministerien. Das für den jeweiligen Sektor 
nach Anlage 1 federführend verantwortliche Ministerium 
koordiniert die Berichtsbeiträge der anderen Ministerien, 
sofern diese Maßnahmen umsetzen, die zu seinem Sek
torziel beitragen. Die federführend verantwortlichen Mi
nisterien legen auf Basis einer einheitlichen Struktur ihre 
Berichtsteile dem Umweltministerium spätestens zum 
30. Juni des jeweiligen Erscheinungsjahres vor. Zustän
dig für die Erstellung der Berichte in Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sind das Umweltministerium und die Landes
anstalt für Umwelt BadenWürttemberg unter Mitwir
kung der anderen Ministerien. Nach der Erstellung des 
Klimaschutz und Projektionsberichts und des Berichts 
zur Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Kli
mawandels erhält der KlimaSachverständigenrat jeweils 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(4) Die Berichte werden einschließlich der Stellung
nahme des KlimaSachverständigenrats nach Beschluss
fassung durch die Landesregierung dem Landtag zugelei
tet. Stellt der Klimaschutz und Projektionsbericht eine 
drohende erhebliche Zielabweichung fest, beschließt die 
Landesregierung möglichst innerhalb von vier Monaten 
nach der Beschlussfassung über den Bericht die erforder
lichen Landesmaßnahmen.

§ 17

Klima-Sachverständigenrat

(1) Die Landesregierung beruft einen Rat von Sachver
ständigen, der die Landesregierung und den Landtag sek
torübergreifend zu Klimaschutz und Klimawandel berät 
(KlimaSachverständigenrat). Der Beratungsauftrag um
fasst insbesondere 

1. die Mitwirkung im Rahmen des Monitorings,

2. die Beratung der Landesregierung bei der Umsetzung 
der Klimaschutzziele und bei der Anpassungsstrate
gie,

3.  die Weiterentwicklung der Klimaschutz und Anpas
sungsmaßnahmen.

Auf Verlangen der Landesregierung oder aufgrund eines 
Beschlusses des Landtags erstattet der KlimaSachver
ständigenrat Sondergutachten. Unabhängig davon ist der 
KlimaSachverständigenrat in den Grenzen seines Auf
trags und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
berechtigt, gegenüber der Landesregierung und dem 
Landtag Stellungnahmen und Berichte aufgrund eigenen 
Entschlusses abzugeben. 

(2) Der KlimaSachverständigenrat ist bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben nach diesem Gesetz unabhängig. Er be
steht aus sechs Mitgliedern, die für fünf Jahre berufen 
werden; den Vorsitz und dessen Stellvertretung bestimmt 
der KlimaSachverständigenrat jeweils durch geheime 
Wahl einer Person aus seiner Mitte. Seine Mitglieder 
weisen sich durch eine mehrjährige eigenständige wis
senschaftliche Betätigung samt Publikation auf dem Ge
biet der Klimaforschung oder verwandter Gebiete aus. 
Eine erneute Berufung in den KlimaSachverständigen
rat ist einmal zulässig.

(3) Der KlimaSachverständigenrat tritt in einem Kalen
derjahr mindestens bei drei Gelegenheiten zusammen. Er 
gibt sich im Einvernehmen mit dem Umweltministerium 
eine Geschäftsordnung. 

(4) Zur Regelung der pauschalen Aufwandsentschädi
gung, des Sitzungsgelds, der Reisekostenerstattung, der 
Geschäftsstelle, der Verschwiegenheit, der freiwilligen 
und der unfreiwilligen Aufgabe der Mitgliedschaft ein
schließlich Nachbesetzung sowie der sonstigen organisa
torischen Angelegenheiten erlässt das Umweltministe
rium eine Verwaltungsvorschrift.

A B S C H N I T T  4 

Energie, Wärme und Verkehrswende

§ 18

Erfassung des Energieverbrauchs durch  
Gemeinden und Gemeindeverbände

(1) Gemeinden und Gemeindeverbände sind nach Maß
gabe von Absatz 2 und 3 verpflichtet, für einzelne Ener
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gieverbraucher, für die bei den Gemeinden und Gemein
deverbänden Energiekosten anfallen, jährlich bis zum 30. 
Juni des Folgejahres in einer vom Land bereitgestellten 
elektronischen Datenbank Angaben zu machen. Soweit 
Energiekosten bei Unternehmen anfallen, an denen die 
Gemeinde oder der Gemeindeverband beteiligt ist, gilt 
dies auch, wenn die Beteiligung einen Anteil von mehr 
als 50 Prozent umfasst; im Übrigen hat die Gemeinde 
oder der Gemeindeverband bei einer Beteiligung von 
mehr als 25 Prozent auf die Bereitstellung der Daten ge
genüber dem Unternehmen hinzuwirken und zu den inso
weit übermittelten Daten Angaben zu machen.

(2) Bei der Erfassung des Energieverbrauchs werden für 
die folgenden Kategorien von Energieverbrauchern An
gaben verlangt:

1. für Nichtwohngebäude die beheizbare NettoRaum
fläche sowie der Endenergieverbrauch und die Ener
gieträger getrennt nach Strom und Wärme,

2. für Wohn, Alten und Pflegeheime oder ähnliche Ein
richtungen, die zum dauerhaften Wohnen bestimmt 
sind, die beheizbare NettoRaumfläche sowie der End
energieverbrauch und die Energieträger getrennt nach 
Strom und Wärme,

3. für Krankenhäuser und Kliniken die beheizbare Netto
Raumfläche, die Bettenzahl sowie der Endenergiever
brauch und die Energieträger getrennt nach Strom und 
Wärme,

4. für Sportplätze die Größe der Sportplatzfläche sowie 
der Endenergieverbrauch an Strom,

5. für Hallen und Freibäder die beheizbare NettoRaum
fläche, die Flächen der Becken sowie der Endenergie
verbrauch und die Energieträger getrennt nach Strom 
und Wärme,

6. für Straßenbeleuchtungen die Länge der beleuchteten 
Straßenzüge sowie der Endenergieverbrauch an Strom,

7. für Anlagen zur Wasserversorgung und Wasseraufbe
reitung die bereitgestellte Wassermenge in Kubikme
tern, die Anzahl der versorgten Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie der Endenergieverbrauch an Strom 
und 

8. für Kläranlagen Größenklasse und Einwohnerwert der 
Kläranlage, die Anzahl der versorgten Einwohnerin
nen und Einwohner sowie der Endenergieverbrauch 
an Strom.

(3) Fallen für die Gemeinden und Gemeindeverbände 
nur anteilige Energiekosten an, sind die dazugehörigen 
Energieverbräuche entsprechend des Flächenanteils bei 
der Erfassung bei dem jeweiligen Energieverbraucher 
einzutragen. Ausgenommen sind Energieverbraucher, 
deren Energiekosten pro Jahr in Summe weniger als  
500 Euro betragen. Insgesamt müssen jeweils mindes
tens 80 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs pro 
Kategorie von Energieverbrauchern gemäß Absatz 2 er
fasst werden.

(4) Bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, die im zu 
erfassenden Jahr bereits ein systematisches Energie
management betreiben, erstreckt sich die Pflicht zur  
Erfassung des Energieverbrauchs auf 

1. den Energiebericht gemäß § 2 Absatz 13 Nummer 4 
des zu erfassenden Jahres und 

2. die Summe der Endenergieverbräuche getrennt für 
alle Kategorien von Energieverbrauchern gemäß Ab
satz 2, jeweils getrennt nach Energieträgern sowie je
weils die Summe der neben den Endenergieverbräu
chen erforderlichen Angaben.

§ 19 

Sicherstellung der Flächenverfügbarkeit  
für erneuerbare Energien

Zur Abdeckung der energiewirtschaftlichen Ausbau
bedarfe und zur Erreichung der Klimaschutzziele für 
 BadenWürttemberg soll die Flächenverfügbarkeit für 
ErneuerbareEnergienAnlagen in BadenWürttemberg 
sichergestellt werden.

§ 20

Festlegung der regionalen Teilflächenziele gemäß  
§ 3 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes

(1) Zur Erreichung der Flächenbeitragswerte gemäß  
§ 3 Absatz 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG) vom 20. Juli 2022 (BGBl I S. 1353) werden 
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2 WindBG zur Umsetzung 
der Flächenbeitragswerte für BadenWürttemberg nach 
Anlage 1 Spalte 1 und 2 des Windenergieflächenbedarfs
gesetzes sowohl für den zum 31. Dezember 2027 als auch 
für den zum 31. Dezember 2032 zu erreichenden Wert 1,8 
Prozent der jeweiligen Regionsfläche als verbind liche re
gionale Teilflächenziele für die Träger der Regionalpla
nung festgelegt. Für den Verband Region RheinNeckar 
und für den Regionalverband DonauIller gelten die pro
zentualen Anteile nach Satz 1 jeweils für den badenwürt
tembergischen Gebietsteil der Region. Für die Bestim
mung der Größe der auszuweisenden Flächen ist die 
Größe der Regionsflächen und der Gebietsanteile der Re
gionen nach Anlage 2 maßgebend.

(2) Die zur Erreichung der Teilflächenziele nach Absatz 1 
notwendigen Teilpläne und sonstigen Änderungen eines 
Regionalplans sollen früher als in § 3 Absatz 1 WindBG 
vorgesehen bereits bis spätestens 30. September 2025 als 
Satzung festgestellt werden. Die Stichtage nach § 3 Ab
satz 1 Satz 2 WindBG bleiben hiervon unberührt.

(3) Es können vertragliche Vereinbarungen geschlossen 
werden, mit denen sich eine Region gegenüber einer  
anderen Region verpflichtet, mehr Fläche als gemäß Ab
satz 1 erforderlich (Flächenüberhang) für die Windener
gie auszuweisen. Sobald entsprechende Gebietsfestle
gungen getroffen wurden, kann der Flächenüberhang der 
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einen Region auf der Grundlage der vertraglichen Verein
barung nach Satz 1 der anderen Region für die Zielerrei
chung nach Absatz 1 angerechnet werden. Vertragliche 
Vereinbarungen gemäß Satz 1 bedürfen der Schriftform 
und sind dem Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen spätestens einen Monat nach Vertragsabschluss 
als Abschrift vorzulegen.

§ 21 

Landesvorgabe für Freiflächen-Photovoltaik

In den Regionalplänen sollen Gebiete in einer Größen
ordnung von mindestens 0,2 Prozent der jeweiligen Re
gionsfläche nach Anlage 2 für die Nutzung von Photo
voltaik auf Freiflächen festgelegt werden (Grundsatz der 
Raumordnung). Die zur Erreichung dieses Flächenziels 
notwendigen Teilpläne und sonstigen Änderungen eines 
Regionalplans sollen bis spätestens 30. September 2025 
als Satzung festgestellt werden.

§ 22

Besondere Bedeutung von Energieeinsparung,  
-effizienz und erneuerbaren Energien  

sowie des Verteilnetzausbaus

Folgende Maßnahmen liegen im überragenden öffent
lichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit:

1. Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energieeffi
zienz,

2. die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Er
zeugung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren 
Energien und der dazugehörigen Nebenanlagen sowie

3. die Errichtung, der Betrieb und die Änderung der 
Stromverteilnetze und der für deren Betrieb notwendi
gen Anlagen, soweit dies für die Errichtung und den 
Betrieb der in Nummer 2 genannten Anlagen sowie 
für den Ausbau der Elektromobilität erforderlich ist.

§ 23

Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen 

(1) Es besteht die Pflicht zur Installation einer Photovol
taikanlage zur Stromerzeugung bei

1. dem Neubau und bei grundlegender Dachsanierung 
eines Gebäudes auf der für eine Solarnutzung geeigne
ten Dachfläche sowie

2. dem Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten 
offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeig
neten Stellplatzfläche. 

Dies gilt nicht, sofern die Erfüllung der jeweiligen Pflicht 
sonstigen öffentlichrechtlichen Pflichten widerspricht. 
Besteht eine öffentlichrechtliche Pflicht zur Dachbegrü
nung, so ist diese Pflicht bestmöglich mit der jeweiligen 

Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage in Ein
klang zu bringen. 

(2) Einem Neubau gemäß Absatz 1 Satz 1 steht der Aus
bau oder Anbau gleich, sofern hierdurch eine neue zur 
Solarnutzung geeignete Dach oder Stellplatzfläche ent
steht. Bestehende Dach oder Stellplatzflächen werden 
nicht berücksichtigt.

(3) Von einer Pflicht zur Installation einer Photovoltaik
anlage kann durch die zuständige Behörde auf Antrag 
teilweise oder vollständig befreit werden, wenn die je
weilige Pflicht nur mit unverhältnismäßig hohem wirt
schaftlichen Aufwand erfüllbar wäre.

(4) Zur Erfüllung einer Pflicht zur Installation einer Pho
tovoltaikanlage kann ersatzweise

1. in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

a) eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auch 
auf anderen Außenflächen oder in unmittelbarer 
räumlicher Umgebung des Gebäudes oder

b) eine solarthermische Anlage zur Wärmeerzeugung 
auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dach 
oder Außenfläche oder in unmittelbarer räumlicher 
Umgebung des Gebäudes 

und

2. in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eine Pho
tovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf der Dach
fläche oder auf anderen Außenflächen eines gleich
zeitig neu errichteten Gebäudes in unmittelbarer 
räumlicher Umgebung des Parkplatzes 

installiert und der hierdurch in Anspruch genommene Flä
chenanteil auf die Pflichterfüllung angerechnet werden. 
Satz 1 Nummer 2 findet keine Anwendung, soweit Flä
chen in Anspruch genommen werden sollen, die für die 
Erfüllung der Pflicht gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
benötigt werden. 

(5) Zur Erfüllung einer Pflicht gemäß Absatz 1 kann eine 
geeignete Fläche auch an einen Dritten verpachtet wer
den. Dies gilt auch in den Fällen des Absatzes 4.

(6) Die Pflicht gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gilt 
nicht bei Parkplätzen, die unmittelbar entlang der Fahr
bahnen öffentlicher Straßen angeordnet sind. Im Übrigen 
können die unteren Baurechtsbehörden, insbeson dere 
aus städtebaulichen Gründen, Ausnahmen von dieser 
Pflicht erteilen. 

(7) Die Erfüllung einer Pflicht gemäß Absatz 1 ist der zu
ständigen unteren Baurechtsbehörde durch eine Be
stätigung der Bundesnetzagentur über die Registrierung 
im Marktstammdatenregister gemäß § 8 Absatz 4 der 
Marktstammdatenregisterverordnung vom 10. April 2017 
(BGBl. I S. 842), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1307) geändert wor
den ist, in der jeweils geltenden Fassung spätestens zwölf 
Monate nach Fertigstellung des Bauvorhabens nach
zuweisen; im Falle einer ersatzweisen Instal lation einer 
solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeugung ist eine 
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Bestätigung einer oder eines qualifizierten Sachverständi
gen erforderlich. Der Nachweis bedarf der Textform ge
mäß § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(8) Das Umweltministerium wird ermächtigt, im Einver
nehmen mit den betroffenen Ministerien durch Rechts
verordnung nähere Regelungen zu treffen

1.  zu der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 enthaltenen 
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf 
Dachflächen bezüglich:

a)  Mindestanforderungen an eine geeignete Dach
fläche, insbesondere zu Größe, Form, Neigung,

b)  Mindestanforderungen an eine grundlegende Dach
sanierung,

c)  Mindestanforderungen an geeignete Außenflächen 
gemäß Absatz 4 Satz 1 Nummer 1,

d)  Ausrichtung und Verschattung,

e) des Umfangs, in welchem eine geeignete Dach
fläche zur Pflichterfüllung mindestens genutzt wer
den muss, wobei sowohl auf die geeignete Dach
fläche als auch auf die installierte Leistung einer 
Photovoltaikanlage im Verhältnis zur überbauten 
Grundstücksfläche Bezug genommen werden kann,

f)  Kombinationsmöglichkeiten einer Dachbegrünung 
mit einer Photovoltaikanlage oder einer solarther
mischen Anlage und

g)  Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Unzumut
barkeit der Pflichterfüllung,

2.  zu der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 enthaltenen 
Pflicht zur Parkplatzüberdachung mit Photovoltaikan
lagen bezüglich:

a)  Mindestanforderungen an die Beschaffenheit einer 
geeigneten offenen Parkplatzfläche,

b)  Mindestanforderungen der Photovoltaikanlage,

c)  Ausrichtung und Verschattung, 

d)  des Umfangs, in welchem eine geeignete Park
platzfläche zur Pflichterfüllung mindestens genutzt 
werden muss und

e)  Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Unzumut
barkeit der Pflichterfüllung,

3.  hinsichtlich weiterer für die Umsetzung der Pflicht zur 
Installation von Photovoltaikanlagen zwingend erfor
derlicher Angaben.

§ 24

Photovoltaikpflicht auf Gebäuden im Eigentum  
des Landes; Photovoltaik auf Parkplätzen  

des Landes sowie Ladeinfrastruktur

(1) Bei Gebäuden im Eigentum des Landes gilt die 
Pflicht gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ab dem  
1. Januar 2030 auch dann, wenn keine grundlegende 
Dachsanierung durchgeführt wird, sofern nicht andere 

öffentlichrechtliche Pflichten und Vorschriften entge
genstehen. 

(2) Auf Parkplätzen mit mehr als fünf Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge, die im Eigentum des Landes oder lan
deseigener Gesellschaften stehen und sich außerhalb des 
öffentlichen Straßenraums befinden, soll bis zum Ablauf 
des Jahres 2027 jeder achte Stellplatz, bei weniger als 
acht Stellplätzen aber mindestens ein Stellplatz und bis 
zum Ablauf des Jahres 2030 jeder vierte Stellplatz mit 
Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Fahrzeuge 
ausgestattet werden. 

(3) Auf Parkplätzen gemäß Absatz 2 soll über den für 
eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzflächen eine Pho
tovoltaikanlage zur Stromerzeugung installiert werden. 
Die Photovoltaikanlage kann in begründeten Einzelfäl
len auch in unmittelbarer räumlicher Umgebung der 
Parkplätze installiert werden. § 22 Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) Der auf den Parkplätzen gemäß Absatz 2 für die La
deinfrastruktur für elektrisch betriebene Fahrzeuge zum 
Einsatz kommende Strom soll möglichst aus Photovol
taikanlagen gemäß Absatz 3 erzeugt werden. 

(5) Das Finanzministerium wird bis zum 31. Dezember 
2026 die Erreichung der in den vorstehenden Absätzen 
geregelten Ziele überprüfen und dem Landtag berichten. 
Ergibt die Prüfung, dass die Regelungen des Absatzes 1 
oder 2 oder deren bisherige Umsetzung nicht ausreichen, 
wird das Finanzministerium dem Landtag geeignete Vor
schläge zur Verbesserung des Gesetzes und seiner Um
setzung vorlegen.

§ 25

Photovoltaik an Verkehrswegen in Baulast des Landes 
sowie an Verkehrswegen der Schieneninfrastruktur

(1) Beim Neu und Ausbau und bei der Ertüchtigung von 
Anlagen der Straßenbauverwaltung in Baulast des Lan
des, bei denen ein eigener Energiebedarf vorliegt, sind 
grundsätzlich Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung 
vorzusehen, solange diese die Belange der Sicherheit 
nicht gefährden. 

(2) Beim Neubau von Verkehrsinfrastrukturen im Schie
nenbereich sind Photovoltaikanlagen zur Stromerzeu
gung zu installieren, soweit die Sicherheit und Leichtig
keit des Verkehrs auf diesen Verkehrsinfrastrukturen 
 dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die §§ 4 und 5 des 
Landeseisenbahngesetzes und die §§ 24, 24a des Allge
meinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378, 2396, ber. 1994 S. 2439), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147, 4151) geändert worden ist, in der je
weils geltenden Fassung, bleiben unberührt. Soweit Plan
entwürfe, die in Planfeststellungs oder Plangenehmi
gungsverfahren eingebracht werden, nicht auf mindes
tens 30 Prozent der hiernach zulässigen und baulich ge
eigneten Flächen Photovoltaikanlagen vorsehen, haben 
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die einschlägigen Träger öffentlicher Belange die Zu
stimmung zu versagen.

(3) Die nichtbetriebsnotwendigen Flächen bestehender 
Verkehrswege in Baulast des Landes sollen systematisch 
auf ihre Geeignetheit zur Installation von Photovoltaik
anlagen zur Stromerzeugung und deren Wirtschaftlich
keit geprüft werden. Bestehende Verkehrsinfrastrukturen 
im Schienenbereich sind auf ihre Eignung zur Installa
tion von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung zu 
prüfen.

(4) Das Verkehrsministerium berichtet bis zum 31. De
zember 2024 dem Landtag über die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Regelung und legt geeignete Verbesse
rungsvorschläge vor.

§ 26

Beteiligung des Regierungspräsidiums  
zur Stärkung des Klimabelangs

(1) Die unteren Baurechtsbehörden und die sonstigen 
unteren Verwaltungsbehörden sollen bei Zulassungsver
fahren für Vorhaben zur Errichtung von Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien mit erheblicher Bedeu
tung für die Allgemeinheit mit Beginn der Beteiligung 
von Behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, 
auch das Regierungspräsidium beteiligen, um ihm Gele
genheit zur Einbringung der Belange des Klimaschutzes 
zu geben. Dies gilt insbesondere bei der Errichtung einer

1. Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 50 Metern,

2. Wasserkraftanlage ab einer installierten elektrischen 
Gesamtleistung von 50 Kilowatt,

3. Biogasanlage, die nach Immissionsschutzrecht geneh
migungsbedürftig ist,

4. gebäudeunabhängigen Anlage zur photovoltaischen 
Solarnutzung ab einer installierten elektrischen Ge
samtleistung von 500 Kilowatt und

5. gebäudeunabhängigen Anlage zur thermischen So
larnutzung mit einer Kollektorfläche von mindestens  
1 000 Quadratmetern.

(2) Das Regierungspräsidium soll bei Bauleitplanverfah
ren zur Regelung von Standorten für Anlagen zur Nut
zung erneuerbarer Energien gemäß Absatz 1 als Träger 
öffentlicher Belange für den Klimaschutz gemäß § 4 des 
Baugesetzbuchs beteiligt werden.

(3) In den folgenden Verfahren ist dem Regierungspräsi
dium Gelegenheit zu geben, die Belange des Klima
schutzes und der Klimawandelanpassung durch die Ab
gabe von Stellungnahmen einzubringen:

1. bei der Vorbereitung und Durchführung städtebau
licher Sanierungsmaßnahmen der Gemeinden in den 
Großen Kreisstädten und Stadtkreisen nach dem Bau
gesetzbuch,

2. bei der Vorbereitung und Durchführung von Stadt
umbaumaßnahmen der Gemeinden in den Großen 
Kreisstädten und Stadtkreisen nach dem Baugesetz
buch,

3. bei der Aufstellung, Fortschreibung und sonstigen Än
derung eines Regionalplans nach dem Landespla
nungsgesetz und bei der Abstimmung von Regional
plänen außerhalb des Geltungsbereichs des Landes
planungsgesetzes nach Maßgabe des Landesplanungs
gesetzes,

4. bei der Aufstellung und Fortschreibung eines Land
schaftsrahmenplans nach dem Naturschutzgesetz,

5. bei der Erklärung eines Gebiets zum Landschafts
schutzgebiet nach dem Naturschutzgesetz sowie bei 
der Änderung und Aufhebung der Erklärung der Un
terschutzstellung,

6. bei der Erklärung von Teilen von Natur und Land
schaft zum geschützten Landschaftsbestandteil nach 
dem Naturschutzgesetz durch die Gemeinden in den 
Großen Kreisstädten und Stadtkreisen sowie bei der 
Änderung und Aufhebung der Erklärung der Unter
schutzstellung,

7. bei der forstlichen Rahmenplanung nach dem Landes
waldgesetz,

8. bei der Aufstellung von Satzungen der Gemeinden in 
den Großen Kreisstädten und Stadtkreisen, mit denen 
Aufforstungsgebiete oder Nichtaufforstungsgebiete 
nach dem Landwirtschafts und Landeskulturgesetz 
festgesetzt werden.

§ 27

Kommunale Wärmeplanung

(1) Die kommunale Wärmeplanung ist für Gemeinden 
ein wichtiger Prozess, um die Klimaschutzziele im Wär
mebereich zu erreichen. Durch die kommunale Wärme
planung entwickeln die Gemeinden eine Strategie zur 
Verwirklichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung 
und tragen damit zur Erreichung des Ziels eines klima
neutralen Gebäudebestands bis zum Jahr 2040 bei.

(2) Kommunale Wärmepläne stellen für das gesamte Ge
biet der jeweiligen Gemeinde räumlich aufgelöst

1. die systematische und qualifizierte Erhebung des ak
tuellen Wärmebedarfs oder verbrauchs und der dar
aus resultierenden Treibhausgasemissionen, ein
schließlich Informationen zu den vorhandenen Gebäu
detypen und den Baualtersklassen, sowie die aktuelle 
Versorgungsstruktur (Bestandsanalyse),

2. die in der Gemeinde vorhandenen Potenziale zur Sen
kung des Wärmebedarfs durch Steigerung der Gebäu
deenergieeffizienz und zur klimaneutralen Wärmever
sorgung aus erneuerbaren Energien sowie Abwärme 
und KraftWärmeKopplung (Potenzialanalyse) und 
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3. ein klimaneutrales Szenario für das Jahr 2040 mit 
Zwischenzielen für das Jahr 2030 zur zukünftigen 
Entwicklung des Wärmebedarfs und einer flächende
ckenden Darstellung der zur klimaneutralen Bedarfs
deckung geplanten Versorgungsstruktur 

dar. Hierauf aufbauend werden im kommunalen Wärme
plan mögliche Handlungsstrategien und Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und damit einhergehend 
zur Reduzierung und klimaneutralen Deckung des Wär
meenergiebedarfs entwickelt. Es sind mindestens fünf 
Maßnahmen zu benennen, mit deren Umsetzung inner
halb der auf die Veröffentlichung folgenden fünf Jahre 
begonnen werden soll. Ein kommunaler Wärmeplan ist 
Grundlage für eine Verknüpfung der energetischen Ge
bäudesanierung mit einer klimaneutralen Wärmeversor
gung im Rahmen der strategischen Planung der Wärme
versorgung einer Gemeinde und bildet die Grundlage für 
die Umsetzung.

(3) Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte sind ver
pflichtet, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommuna
len Wärmeplan als Bestandteil der kommunalen Wärme
planung zu erstellen und diesen spätestens alle sieben 
Jahre unter Berücksichtigung der weiteren Entwick
lungen fortzuschreiben. Auch die übrigen Gemeinden 
können einen kommunalen Wärmeplan erstellen. Die 
Öffentlichkeit, insbesondere Interessengruppen sowie 
Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, sind mög
lichst frühzeitig und fortlaufend bei der Erstellung des 
kommunalen Wärmeplans zu beteiligen.

(4) Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte legen den 
kommunalen Wärmeplan innerhalb von drei Monaten 
nach Erstellung, spätestens am 31. Dezember 2023, dem 
zuständigen Regierungspräsidium vor, fortgeschriebene 
kommunale Wärmepläne innerhalb von drei Monaten 
nach Erstellung. Zudem erfassen die Stadtkreise und 
Großen Kreisstädte innerhalb von drei Monaten nach 
Fertigstellung folgende sich auf das gesamte Gemeinde
gebiet beziehende Informationen in einer vom Land be
reitgestellten elektronischen Datenbank:

1. den aktuellen Jahresendenergiebedarf für die Wärme
versorgung, aufgeteilt nach Energieträgern und Sekto
ren,

2. den für die Jahre 2030 und 2040 abgeschätzten Jahres
endenergiebedarf für die Wärmeversorgung, aufgeteilt 
nach Energieträgern und Sektoren, und 

3. das nutzbare Endenergiepotenzial zur klimaneutralen 
Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien sowie 
A bwärme und KraftWärmeKopplung.

(5) Stadtkreise und Große Kreisstädte müssen die kom
munalen Wärmepläne im Internet veröffentlichen. Die 
kommunalen Wärmepläne dürfen keine personenbezoge
nen Daten gemäß Artikel 4 Nummer 1 der Datenschutz
Grundverordnung enthalten, es sei denn, die betroffenen 
Personen haben in die Veröffentlichung gemäß Artikel 7 
der DatenschutzGrundverordnung eingewilligt. Betriebs 

und Geschäftsgeheimnisse müssen gewahrt bleiben, so
fern deren Veröffentlichung nicht zugestimmt wurde.

§ 28

Klimamobilitätspläne

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten Klimamobilitätspläne 
aufstellen, welche Maßnahmen der nachhaltigen klima
freundlichen Mobilität zur dauerhaften Verminderung 
von Treibhausgasemissionen unter Berücksichtigung der 
Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung und der Wirt
schaft festlegen. Die Aufstellung der Klimamobilitäts
pläne kann aufgabenträgerübergreifend erfolgen, auch 
unter Beteiligung weiterer öffentlicher Aufgabenträger. 
Sollen die Klimamobilitätspläne Maßnahmen enthalten, 
für deren Umsetzung weitere öffentliche Aufgabenträger 
zuständig sind, sind die Klimamobilitätspläne insoweit 
im Einvernehmen mit diesen aufzustellen. 

(2) Die Regierungspräsidien sind möglichst frühzeitig 
bei der Aufstellung der Klimamobilitätspläne zu betei
ligen. Sie unterstützen die Gemeinden und Gemeinde
verbände bei der Aufstellung der Klimamobilitätspläne 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit sowie ihrer finanziellen, 
personellen und organisatorischen Möglichkeiten.

(3) Die Klimamobilitätspläne sind den Zielen der Raum
ordnung anzupassen; die Grundsätze und sonstigen Er
fordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. 

(4) Die Öffentlichkeit, insbesondere Interessengruppen 
sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, ist 
möglichst frühzeitig und fortlaufend bei der Aufstellung 
der Klimamobilitätspläne zu beteiligen. 

(5) Die öffentlichen Aufgabenträger setzen die in den 
Klimamobilitätsplänen vorgesehenen Maßnahmen in ei
gener Zuständigkeit um.

§ 29

Koordinatorinnen und Koordinatoren für  
Mobilität und Klimaschutz

(1) Jeder Landkreis bestellt eine Koordinatorin oder 
 einen Koordinator für Mobilität und Klimaschutz zur 
Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden beim 
Ausbau der nachhaltigen Mobilität. Aufgaben der Ko
ordinatorinnen und Koordinatoren für Mobilität und Kli
maschutz sind:

1.  Beratung zur Umsetzung von Maßnahmen der nach
haltigen Mobilität in den kreisangehörigen Gemein
den, insbesondere zu Fragen des Straßenverkehrs
rechts, der Parkraumbewirtschaftung und des Park
raummanagements, der Finanzierung zusätzlicher 
Leistungen für den Öffentlichen Personennahverkehr 
und der Ladeinfrastruktur im öffentlichen und priva
ten Bereich, 

2.  Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von 
Fördermitteln für Maßnahmen gemäß Nummer 1,
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3.  Beratung der kreisangehörigen Gemeinden zu ihren 
Beiträgen im Zuge der Aufstellung und Umsetzung 
eines kreisweiten oder durch mehrere Gebietskörper
schaften erstellten Klimamobilitätsplans, 

4.  Unterstützung bei der Erstellung von Aktionsplänen 
für Mobilität, Klima und Lärmschutz sowie

5.  Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei 
der Erstellung von Lärmaktionsplänen und der Einbe
ziehung von Aspekten nachhaltiger Mobilität in an
dere gemeindliche Planungsverfahren.

(2) Die Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobili
tät und Klimaschutz tauschen sich fortlaufend mit dem 
Verkehrsministerium zu ihrer Arbeit aus. Sie arbeiten 
proaktiv mit dem Verkehrsministerium in ihrem Aufga
benbereich zusammen.

A B S C H N I T T  5 

Ergänzende Bestimmungen 

§ 30

Klima-Verwaltungsorganisation

(1) Das Umweltministerium koordiniert die ressortüber
greifenden Aufgaben nach diesem Gesetz. Es ist zustän
dig für die Pflege des KlimaMaßnahmenRegisters, die 
Erstellung der Strategie zur Anpassung an die unver
meidbaren Folgen des Klimawandels und des Konzepts 
für die nettotreibhausgasneutrale Landesverwaltung so
wie die Koordinierung des Gesamtberichts zur Umset
zung dieses Konzepts und die Monitoringberichte, je
weils in Zusammenarbeit mit den für die einzelnen Kli
maschutz und Anpassungsmaßnahmen zuständigen Mi
nisterien; es wirkt mit dem KlimaSachverständigenrat 
bei dessen Aufgabenerfüllung zusammen. 

(2) Im Geschäftsbereich des Umweltministeriums wird 
ein Kompetenzzentrum Klimawandel unterhalten. Das 
Kompetenzzentrum Klimawandel hat insbesondere die 
Aufgabe, bei der Anpassung an die unvermeidbaren Fol
gen des Klimawandels auf regionaler und auf kommuna
ler Ebene durch Information, Qualifizierung und Vernet
zung sowie durch die Erarbeitung und Bereitstellung von 
Datengrundlagen zu unterstützen. 

§ 31

Aufgaben und Befugnisse

(1) Die unteren Baurechtsbehörden sind sachlich zustän
dig für die Überwachung und Einhaltung der Pflichten 
gemäß § 23. Sie ergreifen die hierfür erforderlichen 
Maßnahmen. Soll ein offener Parkplatz dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet werden, sind abweichend von Satz 1 
die gemäß § 50 Absatz 3 des Straßengesetzes jeweils zu
ständigen Straßenbaubehörden für die Überwachung und 
Einhaltung der Pflicht gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Num

mer 2 sachlich zuständig. Bei Bauvorhaben auf dem Be
triebsgelände einer Anlage gemäß § 7 des Atomgesetzes 
in der Fassung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1566), das 
zuletzt durch Gesetz vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I  
S. 2153) geändert worden ist, ist abweichend von Satz 1 
die oberste Baurechtsbehörde sachlich zuständig, sofern 
sie nicht im Einzelfall die Zuständigkeit einer nachge
ordneten Baurechtsbehörde überträgt.

(2) Die Rechtsaufsichtsbehörden prüfen die Einhaltung 
der Vorgaben gemäß § 18 durch die Gemeinden und Ge
meindeverbände.

(3) Das zuständige Regierungspräsidium prüft die Ein
haltung der Vorgaben gemäß § 27 Absatz 3 und 4 durch 
die Stadtkreise und Großen Kreisstädte und kann bei 
Verstößen Nachbesserung verlangen. 

§ 32

Evaluation der Photovoltaikpflichten; Monitoring  
der Flächenvorgaben

(1) Das Umweltministerium evaluiert im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ministerien bis zum 31. Dezember 
2025 den Umsetzungsstand der Bestimmung des § 23, 
insbesondere in welchem Umfang der Ausbau der Photo
voltaik hierdurch befördert wird. Es wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit den betroffenen Ministerien durch 
Rechtsverordnung nähere Regelungen zum Verfahren 
der Evaluation zu treffen. 

(2) Das Umweltministerium und das Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen berichten dem Landtag 
jeweils zum 31. Mai der Jahre 2024, 2026 und 2029 über 
den Umsetzungsstand der Flächenvorgaben nach den 
§§ 20 und 21, insbesondere zu den erfolgten Gebietsfest
legungen für Windenergie und Photovoltaik auf Frei
flächen und zu der Angabe, zu welchem Anteil diese 
durch Windenergie und Photovoltaikfreiflächenanlagen 
genutzt werden.

§ 33

Datenübermittlung zur Erstellung  
kommunaler Wärmepläne

(1) Soweit dies zur Erstellung kommunaler Wärmepläne 
gemäß § 27 erforderlich ist, sind Gemeinden berechtigt, 
vorhandene Daten bei den in Absatz 2 und 3 genannten 
natürlichen und juristischen Personen zu erheben; dies 
gilt auch, soweit es sich dabei um personenbezogene 
Daten handelt. Daten, die Betriebs und Geschäftsge
heimnisse darstellen, sind bei der Übermittlung als ver
traulich zu kennzeichnen.

(2) Energieunternehmen sind verpflichtet, den Gemein
den auf Anforderung insbesondere zähler oder gebäude
scharfe Angaben zu Art, Umfang und Standorten des 
Energie oder Brennstoffverbrauchs von Gebäuden oder 
Gebäudegruppen sowie des Stromverbrauchs zu Heiz
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zwecken, insbesondere für Wärmepumpen und Direkt
heizungen, und Angaben zu Art, Alter, Nutzungsdauer, 
Lage und Leitungslänge von Wärme und Gasnetzen, 
einschließlich des Temperaturniveaus, der Wärmeleis
tung und der jährlichen Wärmemenge in maschinenles
baren oder digitalen Formaten zu übermitteln. Öffent
liche Stellen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 des Landes
datenschutzgesetzes sowie bevollmächtigte Bezirks
schornsteinfeger sind verpflichtet, den Gemeinden auf 
Anforderung insbesondere gebäudescharfe Angaben zu 
Art, Brennstoff, Nennwärmeleistung und Alter von An
lagen zur Wärmeerzeugung sowie Angaben über deren 
Betrieb, Standort und Zuweisung zur Abgasanlage und 
die für die Aufstellung von Emissionskatastern gemäß 
§ 46 des BundesImmissionsschutzgesetzes erforder
lichen Angaben nach Maßgabe der öffentlichrechtlichen 
Vorschriften auf dem Gebiet des Immissionsschutzes in 
maschinenlesbaren oder digitalen Formaten zu übermit
teln. Die Pflicht erstreckt sich nur auf die Daten, die im 
elektronischen Kehrbuch gemäß § 19 des Schornsteinfe
gerHandwerksgesetzes einzutragen und für die Wärme
planung von Bedeutung sind.

(3) Gewerbe und Industriebetriebe sowie die öffentliche 
Hand sind verpflichtet, den Gemeinden Angaben über 
die Höhe ihres Endenergieverbrauchs, Wärmeenergie
bedarfs oder verbrauchs, die Art der Wärmeenergiebe
darfsdeckung einschließlich des Anteils erneuerbarer 
Energien und von KraftWärmeKopplung sowie der an
fallenden Abwärme auf Anforderung zu übermitteln.

(4) Soweit dies zur Erstellung kommunaler Wärmepläne 
erforderlich ist, sind Gemeinden berechtigt, innerhalb 
der Gemeindeverwaltung vorhandene Daten wie insbe
sondere Gebäudeadresse, Gebäudenutzung, Wohnfläche 
oder Bruttogeschossfläche, Geschosszahl, Energieträger 
zur Wärmeerzeugung und Gebäudebaualter zu verarbei
ten; dies gilt auch, soweit es sich dabei um personenbe
zogene Daten handelt und diese für andere Zwecke er
hoben wurden. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung festzulegen, welche weiteren 
Angaben zur Erstellung von kommunalen Wärmeplänen 
innerhalb der Gemeindeverwaltung erhoben und verar
beitet werden dürfen.

(5) Die zur Erstellung kommunaler Wärmepläne von der 
Gemeinde erhobenen personenbezogenen Daten sowie 
Daten, die Betriebs und Geschäftsgeheimnisse darstel
len, dürfen nicht für einen anderen als den Erhebungs
zweck verarbeitet werden. Sobald dies ohne Gefährdung 
des Erhebungszwecks möglich ist, sind die personenbe
zogenen Daten und die Daten, die Betriebs und Ge
schäftsgeheimnisse darstellen, zu löschen. Unter den Vo
raussetzungen des Artikels 28 der DatenschutzGrund
verordnung dürfen personenbezogene Daten einer Auf
tragsverarbeiterin oder einem Auftragsverarbeiter 
offengelegt werden. Unter den Voraussetzungen des Arti
kels 26 der DatenschutzGrundverordnung dürfen perso
nenbezogene Daten zum Zweck der gemeinsamen Wär

meplanung durch andere an der gemeinsamen Wärme
planung beteiligte Gemeinden verarbeitet werden.

(6) Eine Pflicht zur Information der betroffenen Person 
gemäß Artikel 13 Absatz 3 der DatenschutzGrundver
ordnung durch die zur Datenübermittlung verpflichteten 
Energieunternehmen und öffentlichen Stellen besteht 
nicht. Zum Schutz der berechtigten Interessen der betrof
fenen Personen haben die Gemeinden die Informationen 
gemäß Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 1 und 2 
der DatenschutzGrundverordnung ortsüblich bekannt
zumachen. 

§ 34

Finanzieller Ausgleich für kommunale Mehrbelastungen

(1) Das Land erstattet den Gemeinden und Gemeinde
verbänden für den Aufwand für die erstmalige Erfassung 
des Energieverbrauchs gemäß § 18 für das Jahr 2020 
eine Summe von insgesamt 1 331 806 Euro. 

(2) Die Stadtkreise und Großen Kreisstädte erhalten in 
den ersten vier Jahren ab dem Jahr 2020 jährlich eine 
pauschale Zuweisung in Höhe von 12 000 Euro zuzüg
lich 19 Cent je Einwohnerin und Einwohner zur Finan
zierung der durch die Erfüllung der Verpflichtung gemäß 
§ 27 Absatz 3 entstehenden Kosten. Ab dem Jahr 2024 
erfolgt eine Zuweisung in Höhe von jährlich 3 000 Euro 
zuzüglich 6 Cent je Einwohnerin und Einwohner. Für die 
Ermittlung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner 
ist das auf den 30. Juni des vorangegangenen Jahres fort
geschriebene Ergebnis des vom Statistischen Landesamt 
geführten Bevölkerungsstands maßgebend. 

(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben gemäß § 29 ent
stehenden Kosten werden den Landkreisen in Höhe ma
ximal der durchschnittlichen Kosten einer Stelle des hö
heren Dienstes erstattet.

§ 35

Übergangsbestimmungen für die Photovoltaikpflichten

(1) Die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage 
bei grundlegender Dachsanierung gilt nicht, wenn mit 
den Bauarbeiten vor dem 1. Januar 2023 begonnen wor
den ist.

(2) Die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage 
gilt nicht, wenn der Antrag auf Baugenehmigung bei der 
zuständigen unteren Baurechtsbehörde oder im Kennt
nisgabeverfahren die vollständigen Bauvorlagen bei der 
Gemeinde

1. beim Neubau von Nichtwohngebäuden vor dem 1. Ja
nuar 2022,

2. beim Neubau von Wohngebäuden vor dem 1. Mai 
2022 und 

3. beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten 
offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge vor dem 1. Januar 2022 

eingegangen ist.
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Anlage 1
(zu § 10 Absatz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

Sektorziele für das Jahr 2030

 
2. beim Neubau von Wohngebäuden vor dem 1. Mai 2022 und  
 
3. beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit 

mehr als 35 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge vor dem 1. Januar 2022  
 
eingegangen ist. 
  

Anlage 1 
(zu § 10 Absatz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1) 

 
Sektorziele für das Jahr 2030 

 
Sektor 

 
Zielsetzung* Zuständigkeit** 

Energiewirtschaft 
 

75 Umweltministerium 

Industrie 
 

62 Wirtschaftsministerium 

Verkehr 
 

55 Verkehrsministerium 

Gebäude 
 

49 Ministerium für 
Landesentwicklung und 
Wohnen 
 

Landwirtschaft 
 

39 Ministerium Ländlicher 
Raum 
 

Abfallwirtschaft und 
Sonstiges 
 

88 Umweltministerium 

Landnutzung, 
Landnutzungsänderung 
und Forstwirtschaft 
 

-4,4 Ministerium Ländlicher 
Raum 

 *  Minderungsziele in Prozent jeweils im Vergleich zu den Treibhaus
gas emissionen des Jahres 1990; für den Sektor »Landnutzung, Land
nutzungsänderung und Forstwirtschaft« Senkenleistung in Millionen 
Tonnen KohlenstoffdioxidÄquivalent

**  Federführende Verantwortlichkeit im Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 2 
und § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1

Anlage 2
(zu § 20 Absatz 1 und § 21 Satz 1)

Regionsflächen

Anlage 2
(zu § 20 Absatz 1 und § 21 Satz 1) 

Regionsflächen 

Region Regionsfläche beziehungsweise  
baden-württembergischer Anteil 

(in km²)*

Stuttgart 3 653,56 

Heilbronn-Franken 4 764,76 

Ostwürttemberg 2 138,53 

Mittlerer Oberrhein 2 137,03 

Rhein-Neckar 2 441,30 

Nordschwarzwald 2 339,28 

Südlicher Oberrhein 4 071,45 

Schwarzwald-Baar-
Heuberg 

2 529,14 

Hochrhein-Bodensee 2 755,76 

Neckar-Alb 2 529,17 

Donau-Iller 2 886,75 

Bodensee-Ober-
schwaben 

3 501,08 

*  Entsprechend Statistisches Landesamt BadenWürttemberg, Daten 
aus dem Statistischen Bericht BadenWürttemberg: Flächenerhebung 
nach Art der tatsächlichen Nutzung 2020, Stand: 31. Dezember 2020
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Artikel 2

Änderung des ErneuerbareWärmeGesetzes

Das ErneuerbareWärmeGesetz vom 17. März 2015 
(GBl. S. 151) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Das Gesetz soll dazu beitragen, die Gesamtsumme 
der Treibhausgasemissionen in BadenWürttemberg 
im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 
1990 zur Erreichung der NettoTreibhausgasneutra
lität bis zum Jahr 2040 schrittweise zu verringern und 
bis zum Jahr 2030 eine Minderung um mindestens  
65 Prozent zu erreichen.«

2. In § 3 Nummer 2 Satz 2 werden nach der Angabe 
»Nummer 5« die Wörter »oder der Anschluss an ein 
Wärmenetz durch eine oder mehrere andere Heizan
lagen« eingefügt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe »3,50« 
durch die Angabe »2,50« ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

 »Die Nutzungspflicht nach § 4 Absatz 1 wird 
auch dann vollständig erfüllt, wenn die thermi
sche Leistung einer Wärmepumpe nach Satz 1 
Nummer 1 mindestens 25 Prozent der Heizlast 
des versorgten Gebäudes (Gebäudeheizlast) be
trägt. Maßgeblich ist die potenzielle Heizleis
tung bei der jeweils anzusetzenden Normaußen
temperatur am Standort der Wärmepumpe und 
einer Vorlauftemperatur von 35 Grad Celsius.«

b) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

 »Satz 1 gilt entsprechend für die Nutzung von bio
genem Flüssiggas, das den Anforderungen des § 40 
Absatz 4 des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. Au
gust 2020 (BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 18a 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 
1321) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung entspricht.«

4.  § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 »(2) Die Nutzungspflicht nach § 4 Absatz 1 kann auch 
dadurch erfüllt werden, dass der Wärmeenergiebedarf 
des Gebäudes durch Anschluss an ein Wärmenetz oder 
eine andere Einrichtung zur leitungsgebundenen 
 Wärmeversorgung von mehreren Gebäuden gedeckt 
wird.«

5. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden die Wörter »nicht der gesamte 
Wärmeenergiebedarf eines Gebäudes« durch die 
Wörter »die Nutzungspflicht nach § 4 Absatz 1 
nicht vollständig« ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe »3,0« durch die Angabe 
»1,8« ersetzt.

6. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt:

»§ 26a

Übergangsvorschriften

 Auf Gebäude, deren Heizanlage vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes zum Erlass eines Klimaschutz und Kli
mawandelanpassungsgesetzes und zur Verankerung 
des Klimabelangs in weiteren Rechtsvorschriften aus
getauscht wurde, ist das ErneuerbareWärmeGesetz 
in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. Die 
danach Verpflichteten können alternativ die Anforde
rungen des ErneuerbareWärmeGesetzes in der ab 
dem Inkrafttreten des in Satz 1 genannten Gesetzes 
geltenden Fassung erfüllen.«

Artikel 3

Änderung der Landesbauordnung für  
BadenWürttemberg

Die Landesbauordnung für BadenWürttemberg in der 
Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416), die 
zuletzt durch Artikel 27 der Verordnung vom 21. Dezem
ber 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

 »(2) Bei der Planung, Errichtung und Änderung 
von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen ist 
der besonderen Bedeutung von Energieeinsparung, 
effizienz und erneuerbaren Energien sowie des 
Verteilnetzausbaus nach dem Klimaschutz und 
Klimawandelanpassungsgesetz BadenWürttem
berg Rechnung zu tragen.«

b) Der bisherige Absatz 2 wird der Absatz 3.

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 »Eine Aufstockung um bis zu zwei Geschosse wird 
auf die Wandhöhe nicht angerechnet, wenn die 
Baugenehmigung oder die Kenntnisgabe für die 
Errichtung des Gebäudes mindestens fünf Jahre zu
rückliegt.«

b) Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

 »Satz 2 gilt für die nachträgliche Anbringung von 
Anlagen zur photovoltaischen oder thermischen 
Solarnutzung entsprechend.« 

3. § 29 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 »Satz 1 gilt nicht bei der Aufstockung um bis zu zwei 
Geschosse, durch die die Höhe von 13 m überschritten 
wird, wenn die Baugenehmigung oder die Kenntnis
gabe für die Errichtung des Gebäudes mindestens fünf 
Jahre zurückliegt.«

4. In § 51 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort »vorlie
gen« folgender Halbsatz eingefügt:
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 »; bei von baulichen Anlagen unabhängigen Anlagen 
zur photovoltaischen oder thermischen Solarnutzung 
gilt die Ausnahme für Sonderbauten nicht«.

5. § 74 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Anforderungen nach Satz 1 Nummer 1 sind grund
sätzlich nur zulässig, wenn sie gleichzeitig die Nut
zung erneuerbarer Energien zulassen.«

6. Im Anhang (Verfahrensfreie Vorhaben) Nummer 3 
Buchstabe c werden das Wort »Gebäuden« durch die 
Wörter »baulichen Anlagen nach § 2 Absatz 1 Sätze 1 
und 2«, das Wort »Gebäude« durch die Wörter »bau
lichen Anlagen« und das Wort »gebäudeunabhängige« 
durch die Wörter »von baulichen Anlagen nach § 2 
Absatz 1 Sätze 1 und 2 unabhängige« ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Landesplanungsgesetzes

Das Landesplanungsgesetz in der Fassung vom 10. Juli 
2003 (GBl. S. 385), das zuletzt durch Artikel 12 des Ge
setzes vom 21. Dezember 2022 (GBl. S. 649, 654) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter »Klima
schutzgesetzes für BadenWürttemberg« durch die 
Wörter »Klimaschutz und Klimawandelanpas
sungsgesetzes BadenWürttemberg« ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter »des inte
grierten Energie und Klimaschutzkonzeptes und 
der Anpassungsstrategie nach den Vorschriften des 
Klimaschutzgesetzes BadenWürttemberg« durch 
die Wörter »der Anpassungsstrategie nach den Vor
schriften des Klimaschutz und Klimawandelan
passungsgesetzes BadenWürttemberg« ersetzt.

2. In § 13a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »Klima
schutzgesetz BadenWürttemberg« durch die Wörter 
»Klimaschutz und Klimawandelanpassungsgesetz 
BadenWürttemberg« ersetzt.

Artikel 5

Änderung der Gemeindeordnung

§ 11 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), die zuletzt durch Arti 
kel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 
1098) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 an
gefügt:

»(3) Die Gemeinden können durch Satzung für das 
 Gemeindegebiet oder genau abgegrenzte Teile des Ge
meindegebiets die Verwendung bestimmter erneuerbarer 
Energien für bestehende Gebäude, die nicht öffentliche 
Gebäude des Bundes sind, oder den Anschluss an Ein
richtungen zur Versorgung mit Nah und Fernwärme und 
deren Benutzung vorschreiben, wenn dies 

1. nach den örtlichen Verhältnissen zur Vermeidung von 
Gefahren, Umweltbelastungen oder unzumutbaren 
Belästigungen oder 

2. zur Sicherung der örtlichen Energieversorgung oder 

3. aus Gründen der Schonung der natürlichen Lebens
grundlagen, insbesondere zum Schutz des Klimas und 
der allgemeinen Energieeinsparung

gerechtfertigt ist. Erneuerbare Energien gemäß Satz 1 
sind solche nach § 3 Absatz 2 des Gebäudeenergiege
setzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das durch 
Artikel 18a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1237, 1321) geändert worden ist; die Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie durch im unmittel
baren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude ste
hende Anlagen darf nicht vorgeschrieben werden. Ab
satz 1 bleibt unberührt. Absatz 2 gilt entsprechend. Die 
Gemeinden haben in der Satzung Ausnahmen von der in 
Satz 1 genannten Pflicht vorzusehen, wenn deren Erfül
lung wirtschaftlich oder aufgrund der bestehenden ener
getischen Qualität des Gebäudes unzumutbar ist.«

Artikel 6

Änderung des Denkmalschutzgesetzes

Das Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 6. De
zember 1983 (GBl. S. 797), das zuletzt durch Artikel 29 
der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 
S. 1, 4) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3a wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1.

b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 »(2) Die Öffentlichkeit wird im Rahmen ihres be
rechtigten Informationsinteresses und insbesondere 
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit nach Absatz 1 
Satz 3 Nummer 5 in geeigneter Weise über den Be
stand unbeweglicher Kulturdenkmale unterrichtet; 
die Informationen können auch auf einem vom 
Landesamt für Denkmalpflege betriebenen jeder
mann zugänglichen zentralen Internetportal bereit
gestellt werden. Informationen werden nicht bereit
gestellt, soweit die Veröffentlichung zu einer Ge
fährdung des Kulturdenkmals führen kann oder 
 einer Veröffentlichung sonstige, insbesondere da
tenschutzrechtlich geschützte Belange entgegen
stehen. Das Landesamt für Denkmalpflege gewähr
leistet durch technische und organisatorische Maß
nahmen, dass die verwendete elektronische In
formationstechnologie vor fremden Zugriffen 
ge sichert wird und datenschutzrechtliche Anforde
rungen eingehalten werden.«

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 »(2) Soweit ein Kulturdenkmal ganz oder teilweise 
zerstört oder beseitigt, in seinem Erscheinungsbild 
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beeinträchtigt oder auf sonstige Weise verändert 
wird, ist der Veranlasser der Zerstörung, Beein
trächtigung oder sonstigen Veränderung im Rah
men des Zumutbaren zur fachgerechten Untersu
chung, Bergung und Dokumentation des Kultur
denkmals verpflichtet. §§ 7, 8, 15 und 19 Absatz 2 
bleiben unberührt.«

3. § 7 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 »Bis zur Erreichung der NettoTreibhausgasneutralität 
bis zum Jahr 2040 nach dem Klimaschutz und Klima
wandelanpassungsgesetz BadenWürttemberg ist der 
besonderen Bedeutung von Energieeinsparung, effi
zienz und erneuerbaren Energien sowie des Verteil
netzausbaus gegenüber denkmalschutzrechtlichen Be
langen Rechnung zu tragen«.

4. § 15 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 »(4) Bis zur Erreichung des Ziels der NettoTreibhaus
gasneutralität bis zum Jahr 2040 nach dem Klima
schutz und Klimawandelanpassungsgesetz Baden
Württemberg stehen der Errichtung, Veränderung oder 
Beseitigung von Windenergieanlagen denkmalfach
liche Belange nicht entgegen, soweit die Windenergie
anlagen nicht in der Umgebung eines in höchstem 
Maße raumwirksamen eingetragenen Kulturdenkmals 
errichtet, verändert oder beseitigt werden; die Geneh
migung nach Absatz 3 Satz 3 ist regelmäßig zu ertei
len. Entsprechendes gilt für Photovoltaik und Solar
thermieanlagen.«

Artikel 7

Änderung der Landeshaushaltsordnung  
für BadenWürttemberg

§ 7 der Landeshaushaltsordnung für BadenWürttem
berg vom 19. Oktober 1971 (GBl. S. 428), die zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 
(GBl. S. 649, 649) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort »Sparsam
keit« die Wörter »unter angemessener Berücksichti
gung von Nachhaltigkeitsaspekten« eingefügt.

2. Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 »Dabei sind auch die mit den Maßnahmen verbunde
nen Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen.«

Artikel 8

Änderung des Landeshochschulgesetzes

In § 2 Absatz 5 Satz 2 des Landeshochschulgesetzes vom 
1. Januar 2005 (GBl. S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (GBl. S. 649, 650) ge
ändert worden ist, werden die Wörter »Nachhaltigkeit 
und« durch die Wörter »Nachhaltigkeit einschließlich 
Schutz des Klimas und Anpassung an die unvermeid
baren Folgen des Klimawandels sowie« ersetzt.

Artikel 9

Änderung des Wassergesetzes für BadenWürttemberg

Das Wassergesetz für BadenWürttemberg vom 3. De
zember 2013 (GBl. S. 389), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 
1248) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort »und« durch ein 
Komma ersetzt.

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort »und« ersetzt.

c) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

 »5.  die Gewässer sollen wirksam gegen thermische 
Belastung geschützt werden; soweit es dem 
Gewässertyp entspricht, soll das Anlegen eines 
Gehölzsaums angestrebt werden.«

d) Folgender Satz wird angefügt:

 »Hierbei ist der besonderen Bedeutung von Ener
gieeinsparung, effizienz und erneuerbaren Ener
gien sowie des Verteilnetzausbaus nach dem Kli
maschutz und Klimawandelanpassungsgesetz Ba
denWürttemberg Rechnung zu tragen.«

2. Nach § 12 Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz einge
fügt:

 »Eine Stärkung der Grundwasserneubildung ist anzu
streben.«

3. § 28 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 »(4) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Ge
wässern sind nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unter
halten.«

4. § 76 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird das Wort »und« durch ein 
Komma ersetzt.

b) In Nummer 6 wird das Wort »sowie« durch die 
 Angabe »mitzuwirken,« ersetzt.

c) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort »und« ersetzt. 

d) Folgende Nummer 8 wird angefügt:

 »8.  die Folgen des Klimawandels für die Gewässer 
des Landes regelmäßig zu überprüfen und zu 
bewerten sowie entsprechende Prognosen und 
Szenarien bereitzustellen.«

5. § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge
ändert:

a) In Buchstabe b wird das Wort »oder« durch ein 
Komma ersetzt.

b) In Buchstabe c werden die Wörter »Nummer 2 und 
3« durch die Wörter »Nummer 2 oder 3« ersetzt 
und nach der Angabe »ist,« das Wort »oder« ein
gefügt.
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c) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d ein
gefügt:

 »d)  mindestens eine Deponie nach Artikel 10 in 
Verbindung mit Anhang I der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. November 2010 über Indu
strieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) 
(ABl. L 334 vom 17. Dezember 2010, S. 17, ber. 
ABl. L 158 vom 19. 6. 2012, S. 25) in der jeweils 
geltenden Fassung« 

Artikel 10

Änderung des LandesKreislaufwirtschaftsgesetzes

Das LandesKreislaufwirtschaftsgesetz vom 17. Dezem
ber 2020 (GBl. S. 1233) wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort »Baurechts
behörde« durch die Wörter »verfahrensführenden Be
hörde« ersetzt.

2. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Nummer 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe b wird das Wort »oder« durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Buchstabe c werden die Wörter »Nummer 2 
und 3« durch die Wörter »Nummer 2 oder 3« 
ersetzt und nach der Angabe »ist,« das Wort 
»oder« eingefügt.

cc) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d 
eingefügt:

 »d)  mindestens eine Deponie nach Artikel 10  
in Verbindung mit Anhang I der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2010 
über Industrieemissionen (integrierte Ver
meidung und Verminderung der Umwelt
verschmutzung) (ABl. L 334 vom 17. De
zember 2010, S. 17, ber. ABl. L 158 vom 
19. 6. 2012, S. 25) in der jeweils geltenden 
Fassung«

b) Absatz 5 Nummer 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe b wird das Wort »oder« durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Buchstabe c wird nach der Angabe »Num
mer 2« die Angabe »oder 3« und nach der An
gabe »ist,« das Wort »oder« eingefügt.

cc) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d 
eingefügt:

 »d)  mindestens eine Deponie nach Artikel 10 in 
Verbindung mit Anhang I der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2010 
über Industrieemissionen (integrierte Ver
meidung und Verminderung der Umwelt

verschmutzung) (ABl. L 334 vom 17. De
zember 2010, S. 17, ber. ABl. L 158 vom 
19. 6. 2012, S. 25) in der jeweils geltenden 
Fassung«

c) Absatz 7 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 »5.  die Anerkennung von Lehrgängen nach § 9 Ab
satz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Satz 2 
EfbV, §§ 4, 5 und 16 Absatz 5 der Anzeige und 
Erlaubnisverordnung vom 5. Dezember 2013 
(BGBl. I S. 4043), die zuletzt durch Artikel 2 
der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I 
S. 700, 720) geändert worden ist, in ihrer je
weils geltenden Fassung, § 4 Nummer 2 in Ver
bindung mit Anhang 5 Nummer 9 DepV, § 9 
Absatz 1 und 2 der Abfallbeauftragtenverord
nung vom 2. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2770, 
2789), die zuletzt durch Artikel 4 der Verord
nung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700, 720) 
geändert worden ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung und die Bekanntgabe nach § 11 Ab
satz 4 der Gewerbeabfallverordnung vom  
18. April 2017 (BGBl. I S. 896), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 
2022 (BGBl. I S. 700, 720) geändert worden ist, 
in ihrer jeweils geltenden Fassung,«

Artikel 11

Änderung des Naturschutzgesetzes

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezem
ber 2020 (GBl. S. 1233, 1250) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. § 6 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 »(3) Die Naturschutzbehörden haben bei ihren Pla
nungen und Maßnahmen der besonderen Bedeutung 
von Energieeinsparung, effizienz und erneuerbaren 
Energien sowie des Verteilnetzausbaus nach dem Kli
maschutz und Klimawandelanpassungsgesetz Baden
Württemberg Rechnung zu tragen.«

2. In § 21 Absatz 2 werden die Wörter »der öffentlichen 
Hand« gestrichen und nach dem Wort »Sicherheit« die 
Wörter »oder der Betriebssicherheit« eingefügt.

3.  § 28 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 »(3) Die Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 3 zum 
Naturschutzgebiet kann auch Regelungen über not
wendige Beschränkungen des Gemeingebrauchs an 
oberirdischen Gewässern enthalten.«

Artikel 12

Änderung des Landeswaldgesetzes

Das Landeswaldgesetz in der Fassung vom 31. August 
1995 (GBl. S. 685), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge
setzes vom 21. Juni 2019 (GBl. S. 161, 162) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. In § 1 Nummer 1 werden die Wörter »naturnahe Wald
bewirtschaftung« durch die Wörter »naturnahe und 
klimaangepasste Waldbewirtschaftung zur dauerhaf
ten Erfüllung der Waldfunktionen, auch unter den Be
dingungen des voranschreitenden Klimawandels« er
setzt.

2. § 6 wird folgender Satz angefügt:

 »Die forstliche Rahmenplanung soll den Schutz des 
Klimas und die Anpassung an die unvermeidbaren Fol
gen des Klimawandels angemessen berücksichtigen.«

3. § 11 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 »(3) Soll für eine Waldfläche, die befristet umgewan
delt ist, eine weitere vorübergehende Nutzung zum 
Zweck des Ausbaus der Erneuerbaren Energien erfol
gen, ist in der Abwägung für die erforderliche Geneh
migung dem Ausbau der Erneuerbaren Energien 
grundsätzlich Vorrang einzuräumen.« 

4. In § 23 Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe »§ 6 Nr. 5« 
durch die Angabe »§ 6 Satz 1 Nummer 5« ersetzt und 
nach dem Wort »hinwirken« folgender Halbsatz ein
gefügt:

 » ; der Schutz des Klimas und die Anpassung an die 
unvermeidbaren Folgen des Klimawandels sind ange
messen zu berücksichtigen«.

5. Nach § 45 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge
fügt:

 »(1a) Im Staatswald werden bis zum Jahr 2025  
10 Prozent der Staatswaldfläche als dauerhafte Pro
zessschutzflächen ausgewiesen.«

Artikel 13

Änderung des Landwirtschafts und  
Landeskulturgesetzes

Das Landwirtschafts und Landeskulturgesetz vom  
14. März 1972 (GBl. S. 74), das zuletzt durch Artikel 14 
der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 
S. 1, 3) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird folgender Satz angefügt:

 »Sie leisten einen angemessenen Beitrag zum Schutz 
des Klimas und zur Anpassung an die unvermeidbaren 
Folgen des Klimawandels und tragen der besonderen 
Bedeutung von Energieeinsparung, effizienz und er
neuerbaren Energien sowie des Verteilnetzausbaus 
nach dem Klimaschutz und Klimawandelanpassungs
gesetz BadenWürttemberg Rechnung.«

2. § 7 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 »Sie haben den Schutz des Klimas und die Anpassung 
an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels an
gemessen zu berücksichtigen.«

3. § 8 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

 »Der Schutz des Klimas und die Anpassung an die 
 unvermeidbaren Folgen des Klimawandels sollen in 

der Erwachsenenbildung angemessen berücksichtigt 
werden.«

4. In § 8a Absatz 1 werden nach dem Wort »umwelt
schonender« die Wörter »und an den Klimawandel an
gepasster« und nach dem Wort »ressourcenschonen
der« die Wörter »sowie an den Klimawandel ange
passter« eingefügt. 

5. § 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 6 wird nach dem Wort »Artenvielfalt« 
der Punkt durch ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummern 7 und 8 werden angefügt:

 »7.  im Bereich des Klimaschutzes auf eine mög
lichst klimaschonende Produktionskette,

  8.  auf eine an die unvermeidbaren Folgen des 
 Klimawandels angepasste Land und Forstwirt
schaft.«

6. In § 16 Absatz 3 Satz 2 wird nach dem Wort »Ge
sichtspunkten« folgender Halbsatz eingefügt:

 » ; bei der Bewertung sind der Schutz des Klimas und 
die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Kli
mawandels angemessen zu berücksichtigen«.

7. In § 16a Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe 
 »Erzeugungspraktiken,« die Wörter »die auch den 
Schutz des Klimas und die Anpassung an die unver
meidbaren Folgen des Klimawandels berücksichtigen 
sollen,« eingefügt.

8. § 27a Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird der zweite Halbsatz gestrichen.

b) In Satz 2 werden das Wort »oder« durch ein Komma 
ersetzt und nach dem Wort »Hochwasserschutzes« 
die Wörter »oder der Anpassung an die unvermeid
baren Folgen des Klimawandels« eingefügt.

Artikel 14

Änderung des Fischereigesetzes  
für BadenWürttemberg

Das Fischereigesetz für BadenWürttemberg vom  
14. November 1979 (GBl. S. 466, ber. 1980 S. 136), das 
zuletzt durch Artikel 16 der Verordnung vom 21. Dezem
ber 2021 (GBl. 2022, S. 1, 3) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. § 14 wird folgender Absatz 6 angefügt:

 »(6) Bei der Wahrnehmung der Hegepflicht ist der 
 Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klima
wandels angemessen Rechnung zu tragen.«

2. § 40 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels sind 
zu berücksichtigen.«

3.  § 42 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels sind 
bei der Sicherung von Fischwechseln zu berücksichti
gen.«
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4. § 43 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird das Wort »oder« durch ein 
Komma ersetzt.

b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 »4.  Gewässerteile, die den Fischen der Anpassung 
an die unvermeidbaren Folgen des Klimawan
dels dienen (Klimawandelanpassungsbezirke).«

Artikel 15

Änderung des Straßengesetzes

Das Straßengesetz in der Fassung vom 11. Mai 1992 
(GBl. S. 330, ber. S. 683), das zuletzt durch Gesetz vom 
22. Dezember 2021 (GBl. S. 1040) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

 »Hierbei ist der besonderen Bedeutung von Energie
einsparung, effizienz und erneuerbaren Energien so
wie des Verteilnetzausbaus nach dem Klimaschutz 
und Klimawandelanpassungsgesetz BadenWürttem
berg Rechnung zu tragen. Die Belange der Sicherheit 
des Verkehrs sowie die Belange von Menschen mit 
Behinderungen und anderer Menschen mit Mobilitäts
beeinträchtigung bleiben unberührt.«

2. In § 22 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort »sind« 
ein Komma und die Wörter »sowie nicht für Photo
voltaik und solarthermische Freiflächenanlagen und 
die dazugehörigen Nebenanlagen« eingefügt.

Artikel 16

Änderung des Gesetzes über die Planung,  
Organisation und Gestaltung des öffentlichen  

Personennahverkehrs

Das Gesetz über die Planung, Organisation und Gestal
tung des öffentlichen Personennahverkehrs vom 8. Juni 
1995 (GBl. S. 417), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset
zes vom 12. November 2020 (GBl. S. 1043) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort »Umweltschut
zes« die Wörter »einschließlich des Klimaschut
zes« eingefügt.

b) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:

 »Bei der Verwirklichung dieser Ziele ist der An
passung an die unvermeidbaren Folgen des Klima
wandels angemessen Rechnung zu tragen.«

2. In § 10 Satz 2 werden nach dem Wort »Umweltschut
zes« die Wörter »einschließlich des Klimaschutzes, 
der Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Kli
mawandels« eingefügt.

Artikel 17

Änderung des Gesetzes über die Landeskreditbank  
BadenWürttemberg – Förderbank – 

Das Gesetz über die Landeskreditbank BadenWürttem
berg – Förderbank – vom 11. November 1998 (GBl. 
S. 581), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
19. Dezember 2017 (GBl. S. 645, 646) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 »7.  Umweltschutzmaßnahmen einschließlich sol
cher zum Schutz des Klimas, sowie Maßnah
men zur Anpassung an die unvermeidbaren 
Folgen des Klimawandels,«

b) Folgender Satz wird angefügt:

 »Bei der Erfüllung des Auftrags ist dem Schutz des 
Klimas und der Anpassung an die unvermeidbaren 
Folgen des Klimawandels angemessen Rechnung 
zu tragen.«

2. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 »(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und 
mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Ein Vorstands
mitglied kann zum stellvertretenden Vorsitzenden be
stellt werden.«

Artikel 18

Änderung des Sparkassengesetzes  
für BadenWürttemberg

In § 6 Absatz 1 Satz 2 des Sparkassengesetzes für Baden
Württemberg in der Fassung vom 19. Juli 2005 (GBl. 
S. 588), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
7. Mai 2020 (GBl. S. 259, 260) geändert worden ist, wer
den nach dem Wort »Bereich« die Wörter »sowie bei 
dem Schutz des Klimas und der Anpassung an die unver
meidbaren Folgen des Klimawandels« eingefügt.

Artikel 19

Änderung des Landeskrankenhausgesetzes  
BadenWürttemberg

Nach § 14 Absatz 1 des Landeskrankenhausgesetzes 
 Ba denWürttemberg in der Fassung vom 29. November 
2007 (GBl. 2008 S. 14), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2022 (GBl. S. 346, 347) geändert 
worden ist, wird folgender Absatz 1a eingefügt:

»(1a) Bei der Planung von Neubauten und Erweiterungs
bauten von Krankenhäusern nach § 12 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, für die ab dem 1. Juli 2023 ein Förderantrag 
gestellt wird, ist im Rahmen einer dem Förderantrag bei
zufügenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ein rechne
rischer Preis von mindestens 201 Euro für jede über den 
Lebenszyklus der Maßnahme entstehende Tonne Koh
lenstoffdioxid zu veranschlagen.«
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Artikel 20

Änderung der Immissionsschutz 
Zuständigkeitsverordnung

§ 2 Absatz 1 Nummer 1 der ImmissionsschutzZustän
digkeitsverordnung vom 11. Mai 2010 (GBl. S. 406), die 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 17. Dezember 2020 
(GBl. S. 1233, 1248) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Buchstabe b wird das Wort »oder« durch ein 
Komma ersetzt.

2. In Buchstabe c werden die Wörter »Nummer 2 und 3« 
durch die Wörter »Nummer 2 oder 3« ersetzt und nach 
der Angabe »ist,« das Wort »oder« eingefügt.

3. Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d einge
fügt:

 »d)  mindestens eine Deponie nach Artikel 10 in Ver
bindung mit Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über Industrieemissionen (in
tegrierte Vermeidung und Verminderung der Um
weltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17. Dezem
ber 2010, S. 17, ber. ABl. L 158 vom 19. 6. 2012, 
S. 25) in der jeweils geltenden Fassung«

Artikel 21

Änderung der Qualifizierungs und Prüfungsordnung 
forstliche Sachkunde 

In § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 der Qualifizierungs 
und Prüfungsordnung forstliche Sachkunde vom 18. Fe
bruar 2020 (GBl. S. 52), die durch Artikel 125 der Ver
ordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 16) 
geändert worden ist, werden nach dem Wort »Land
schaftspflege« die Wörter »einschließlich der Bezüge zu 
Klimaschutz und Klimawandelanpassung« eingefügt.

Artikel 22

Änderung der Qualifizierungs und Prüfungsordnung 
forsttechnische Sachkunde

In § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 der Qualifizierungs 
und Prüfungsordnung forsttechnische Sachkunde vom 
18. Februar 2020 (GBl. S. 70), die durch Artikel 126 der 
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 
16) geändert worden ist, werden nach dem Wort »Land
schaftspflege« die Wörter »einschließlich der Bezüge zu 
Klimaschutz und Klimawandelanpassung« eingefügt.

Artikel 23

Änderung der Laufbahn, Ausbildungs und  
Prüfungsordnung für den gehobenen  
landwirtschaftstechnischen Dienst

In § 11 Absatz 2 Satz 1 der Laufbahn, Ausbildungs und 
Prüfungsordnung für den gehobenen landwirtschafts

technischen Dienst vom 11. Mai 2015 (GBl. S. 334), die 
zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 15. November 
2022 (GBl. S. 540, 556) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort »Agrarpolitik« die Wörter »und der Be
züge zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung« ein
gefügt.

Artikel 24

Änderung der Laufbahn, Ausbildungs und 
Prüfungsordnung für den höheren  

landwirtschaftlichen Dienst 

In § 10 Absatz 2 Satz 1 der Laufbahn, Ausbildungs und 
Prüfungsordnung für den höheren landwirtschaftlichen 
Dienst vom 5. Dezember 2014 (GBl. S. 786), die zuletzt 
durch Artikel 100 der Verordnung vom 21. Dezember 
2021 (GBl. 2022 S. 1, 13) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort »Agrarpolitik« die Wörter »und der Be
züge zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung« ein
gefügt.

Artikel 25

Änderung der Laufbahn, Ausbildungs und 
Prüfungsordnung für landwirtschaftstechnische  

Oberlehrer und Berater

In § 10 Absatz 2 Satz 1 der Laufbahn, Ausbildungs und 
Prüfungsordnung für landwirtschaftstechnische Oberleh
rer und Berater vom 17. Oktober 2016 (GBl. S. 587, 588), 
die zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15. No
vember 2022 (GBl. S. 540, 556) geändert worden ist, 
werden die Wörter »Agrarpolitik und« durch die Wörter 
»Agrarpolitik und der Bezüge zu Klimaschutz und Kli
mawandelanpassung sowie« ersetzt.

Artikel 26

Änderung der Ausbildungs und Prüfungsordnung für 
den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst

§ 2 der Ausbildungs und Prüfungsordnung für den höhe
ren bautechnischen Verwaltungsdienst vom 23. Dezem
ber 2014 (GBl. 2015 S. 52), die zuletzt durch Artikel 2 
der Verordnung vom 16. Dezember 2022 (GBl. S. 677, 
678) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 
»Die jeweils bestehenden Bezüge zu Klimaschutz und 
Klimawandelanpassung sind in angemessener Weise zu 
vermitteln.«

Artikel 27

Änderung der Ausbildungs und Prüfungsordnung  
für den höheren bautechnischen Dienst  

Städtebau und Raumordnung

§ 2 der Ausbildungs und Prüfungsordnung für den höhe
ren bautechnischen Dienst Städtebau und Raumordnung 
vom 14. Mai 2018 (GBl. S. 205, 208), die zuletzt durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 13. Oktober 2022 (GBl. 
S. 527, 532) geändert worden ist, wird folgender Satz an
gefügt:
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»Die jeweils bestehenden Bezüge zu Klimaschutz und 
Klimawandelanpassung sind in angemessener Weise zu 
vermitteln.«

Artikel 28

Änderung der Ausbildungs und Prüfungsordnung  
gehobener bautechnischer Dienst  

der Hochbauverwaltung

§ 1 der Ausbildungs und Prüfungsordnung gehobener 
bautechnischer Dienst der Hochbauverwaltung vom  
28. Oktober 2014 (GBl. S. 507), die zuletzt durch Arti
kel 25 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. 
S. 540, 556) geändert worden ist, wird folgender Satz an
gefügt:

»Die jeweils bestehenden Bezüge zu Klimaschutz und 
Klimawandelanpassung sind in angemessener Weise zu 
vermitteln.«

Artikel 29

Änderung der Ausbildungs und Prüfungsordnung 
höherer bautechnischer Dienst der Hochbauverwaltung

§ 1 der Ausbildungs und Prüfungsordnung höherer bau
technischer Dienst der Hochbauverwaltung vom 29. Juli 
2014 (GBl. S. 390), die durch Artikel 95 der Verordnung 
vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 110, ber. 273) geän
dert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 

»Die jeweils bestehenden Bezüge zu Klimaschutz und 
Klimawandelanpassung sind in angemessener Weise zu 
vermitteln.«

Artikel 30

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Klimaschutzgesetz Baden
Württemberg vom 23. Juli 2013 (GBl. S. 229), das zu
letzt durch Gesetz vom 12. Oktober 2021 (GBl. S. 837) 
geändert worden ist, außer Kraft.

brüssel, den 7. Februar 2023

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Olschowski

 Walker  Lucha

 Gentges Hermann

 Hauk Razavi

 Hoogvliet Bosch

Verordnungen der Landesregierung  
zur Anerkennung von Begünstigungen  

nach dem Landesgrundsteuergesetz und 
über die Erhebung der Grundsteuer und 

Gewerbesteuer im gemeindefreien Gebiet 
»Gutsbezirk Münsingen«

Vom 31. Januar 2023

Es wird verordnet auf Grund von:

1. § 1 Absatz 3, § 5 Nummer 5, § 6 Absatz 1 Nummer 2 
sowie § 56 Absatz 2 Satz 2 des Landesgrundsteuerge
setzes (LGrStG) vom 4. November 2020 (GBl. S. 974, 
ber. 2022 S. 595), das zuletzt durch Artikel 6 der Ver
ordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 2) 
geändert worden ist,

2. § 1 Absatz 3, § 4 Nummer 5, § 5 Absatz 1 Nummer 2 
und § 32 Absatz 2 Satz 2 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zu
letzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. S. 2294, 2319) geändert worden ist und

3. § 4 Absatz 2 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes in der 
Fassung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4168), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 
2022 (BGBl. I S. 911, 913) geändert worden ist:

Artikel 1

Verordnung der Landesregierung zur Anerkennung von 
Begünstigungen nach dem Landesgrundsteuergesetz 

(Landesgrundsteuer Anerkennungsverordnung – 
LGrStG AnerkVO)

§ 1 

Anerkennung für bestimmte Steuerbefreiungen

Die Befugnis zur Erteilung einer Anerkennung,

1. dass der Benutzungszweck von Grundbesitz, der für 
Zwecke der Wissenschaft, des Unterrichts oder der Er
ziehung benutzt wird, im Rahmen der öffentlichen 
Aufgaben nach § 5 Nummer 5 LGrStG liegt, und 

2. dass die Unterhaltung eines Heims oder Seminars in 
Rahmen der öffentlichen Aufgaben nach § 6 Absatz 1 
Nummer 2 LGrStG liegt, wird dem örtlich zuständi
gen Finanzamt übertragen. Diese entscheiden im Be
nehmen mit der Oberfinanzdirektion über die Aner
kennung. Die für das Fachgebiet zuständige Behörde 
soll vor der Entscheidung über die Anerkennung ge
hört werden.

§ 2 

Anerkennung für bestimmte Erlassgründe

Die Befugnis zur Erteilung einer Anerkennung der wis
senschaftlichen, künstlerischen oder geschichtlichen Be
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deutung von Gegenständen, insbesondere Sammlungen 
oder Bibliotheken, die dem Zwecke der Forschung oder 
Volksbildung nutzbar gemacht sind, nach § 56 Absatz 2 
Satz 2 LGrStG wird den Regierungspräsidien übertra
gen. Die für das Fachgebiet zuständige Behörde ist vor 
der Entscheidung über die Anerkennung zu hören.

§ 3 

Fortgeltungswirkung

Die bisherigen Anerkennungen nach § 1 und § 2 der 
GrundsteuerAnerkennungsverordnung vom 9. Novem
ber 1976 (GBl. S. 602), die durch Artikel 26 der Verord
nung vom 19. März 1984 (GBl. S. 281, 287) geändert 
worden ist, gelten auch für die entsprechenden Vorschrif
ten des Landesgrundsteuergesetzes fort. 

§ 4 

Übergangsregelung

Die nach dieser Verordnung ausgesprochenen Anerken
nungen gelten auch als entsprechende Anerkennungen 
im Sinne von § 4 Nummer 5, § 5 Absatz 1 Nummer 2 
und § 32 Absatz 2 Satz 2 GrStG.

Artikel 2

Verordnung der Landesregierung über die Erhebung  
der Grundsteuer und Gewerbesteuer im gemeinde  

freien Gebiet »Gutsbezirk Münsingen«

(1) Der Landkreis Reutlingen erhebt die Grundsteuer 
und die Gewerbesteuer in dem gemeindefreien Gebiet 
nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes zur Neugliederung des 
gemeindefreien Gebiets »Gutsbezirk Münsingen« vom 
20. Dezember 2010 (GBl. S. 1064).

(2) Die Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbe
steuer werden vom Landkreis Reutlingen durch Satzung 
festgelegt.

Artikel 3

Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnungen treten am Tag nach ihrer Ver
kündung in Kraft. Gleichzeitig treten die Grundsteuer
Anerkennungsverordnung vom 9. November 1976 (GBl. 
S. 602), die durch Artikel 26 der Verordnung vom  
19. März 1984 (GBl. S. 281, 287) geändert worden ist, 
und die Verordnung der Landesregierung über die Erhe
bung der Grundsteuer und Gewerbesteuer im gemeinde
freien Gebiet »Gutsbezirk Münsingen« vom 28. Februar 
2011 (GBl. S. 105) außer Kraft.

stuttgart, den 31. Januar 2023

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Olschowski

 Walker  Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Gentges

 Hermann Hauk

 Razavi Hoogvliet

  Bosch

Verordnung des Ministeriums  
Ländlicher Raum zur Änderung der 

Bodenseefischereiverordnung

Vom 17. Januar 2023

Auf Grund von § 44 Absatz 1 Nummern 1 bis 4, 7, 10, 11, 
13 und 15 sowie Absatz 3 des Fischereigesetzes für Ba
denWürttemberg vom 14. November 1979 (GBl. S. 466, 
ber. 1980 S. 136), das zuletzt durch Artikel 16 der Ver
ordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 3) ge
ändert worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Bodenseefischereiverordnung vom 18. Dezember 
1997 (GBl. 1998 S. 32), die zuletzt durch Artikel 138 der 
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 17) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter »dem nachstehen
den« durch die Wörter »den nachstehenden« und 
das Wort »Forellensätzen« durch das Wort »Groß
fischsätzen« ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 »(3) Nicht zugelassen sind schwimmfähige Ober
ähren bei Schwebsätzen, Spannsätzen und Groß
fischsätzen sowie monofiles Netzmaterial bei 
Trappnetzen.«

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

 »(4) Bei der Ausübung der Fischerei sind künstli
che Lichtquellen, die dem Anlocken von Fischen 
dienen, verboten.«

2. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Vom 1. September bis zur Umstellung auf die 
Winterzeit gilt die Zeitangabe des Sonnenauf
gangs vom 1. September.«

b) In Satz 4 wird das Wort »Aalfang« durch die 
Wörter »Aal und Welsfang« ersetzt. 
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3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

 »(1) Ein Patentinhaber darf im verankerten 
Schwebsatz in der Zeit vom 10. Januar, 12.00 Uhr, 
bis 30. April, 12.00 Uhr, höchstens fünf Netze ver
wenden. Vom 10. Januar bis 31. März dürfen bis 
zu zwei Netze mit mindestens 38 mm Maschen
weite und bis zu drei Netze mit mindestens 40 mm 
Maschenweite, vom 1. April bis 30. April bis zu 
fünf Netze mit mindestens 38 mm Maschenweite 
verwendet werden. Diese sind zu maximal zwei 
Sätzen zu verbinden und an beiden Enden zu ver
ankern. Der einzelne Satz muss mindestens zwei 
Schwebnetze umfassen. Verankerte Schwebsätze 
dürfen an Sonntagen nicht gehoben werden. Zwi
schen verankerten Schwebsätzen sowie zu Spann 
und Großfischsätzen ist ein Abstand von mindes
tens 200 m einzuhalten.

 (2) Ein Patentinhaber darf im freitreibenden 
Schwebsatz verwenden

1. in der Zeit vom 30. April, 12.00 Uhr, bis zum 
1. Juli, 12.00 Uhr, bis zu fünf Netze mit min
destens 38 mm Maschenweite,

2. in der Zeit vom 1. Juli, 12.00 Uhr, bis zum  
1. August, 12.00 Uhr, bis zu vier Netze mit 
mindestens 38 mm Maschenweite und ein 
Netz mit mindestens 40 mm Maschenweite,

3. in der Zeit vom 1. August, 12.00 Uhr, bis zum 
1. September, 12.00 Uhr, bis zu zwei Netze 
mit mindestens 38 mm Maschenweite und bis 
zu drei Netze mit mindestens 40 mm Ma
schenweite,

4. in der Zeit vom 1. September, 12.00 Uhr, bis 
zum 15. Oktober, 12.00 Uhr, bis zu fünf Netze 
mit mindestens 40 mm Maschenweite.

 Die Netze sind jeweils zu einem Satz zu verbin
den.«

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 »Freitreibende Schwebsätze dürfen von Montag 
bis Donnerstag, und zwar vom 30. April bis 31. 
Mai und vom 1. Oktober bis 15. Oktober frühes
tens um 15.00 Uhr sowie vom 1. Juni bis 30. Sep
tember frühestens um 16.00 Uhr, gesetzt werden.«

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 »(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dür
fen Alterspatentinhaber bis zur Vollendung des 
80. Lebensjahres nur ein Netz mit der jeweils 
kleinsten zulässigen Mindestmaschenweite ver
wenden.«

4. In § 6 Absatz 4 Satz 3 wird das Wort »Forellen sätzen« 
durch das Wort »Großfischsätzen« ersetzt.

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift und in Absatz 2 Satz 1 das Wort 
»Forellensätze« jeweils durch das Wort »Groß
fischsätze« ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 Satz 1 
wird das Wort »Forellensatz« jeweils durch das 
Wort »Großfischsatz« ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort »Forellensätzen« 
durch das Wort »Großfischsätzen« ersetzt. 

6. § 8 wird wie folgt gefasst:

»§ 8

Bodennetze

 (1) Für Bodennetze gelten folgende Höchst und 
Mindestmaße:

1. Maschenweite

a) für den Fang von Barschen  
(Barschnetze)  28 bis 32 mm,

b) für den Fang von Felchen  
(Felchennetze)  38 bis 44 mm,

c) für den Fang von Hechten,  
Zandern, Brachsen und anderen  
großwüchsigen Fischarten  
(Großfischnetze)  mindestens 50 mm,

2. Fadenstärke mindestens 0,12 mm,

3. Netzlänge höchstens 100 m,

4. Netzhöhe höchstens 2 m,  
 bei Großfischnetzen höchstens 4 m.

(2) Ein Patentinhaber darf gleichzeitig höchstens 
verwenden:

1. Vom 10. Januar, 12.00 Uhr, bis einschließlich  
9. Februar sechs Felchennetze,

2. vom 10. Februar bis 20. April, 12.00 Uhr, und vom 
10. Mai, 12.00 Uhr, bis 15. Oktober, 12.00 Uhr, 
sechs Barsch und sechs Felchennetze; vom  
15. Oktober, 12.00 Uhr, bis 14. November sechs 
Barschnetze,

3. acht Großfischnetze vom 1. April, 12.00 Uhr, bis 
zum 31. Mai, 12.00 Uhr, auf der Halde nur ohne 
Gefährdung ausgewiesener Zanderlaichplätze und 
vom 1. November bis zum 10. Januar, 12.00 Uhr, 
nur im Hohen See.

(3) Bei der Verwendung der Bodennetze nach Absatz 
1 gelten folgende Einschränkungen:

1. Vom 11. Mai bis 30. September müssen sie täg
lich gehoben werden,

2. vom 11. Mai bis 30. September müssen sie an 
Samstagen bis spätestens 12.00 Uhr, an Werk
tagen vor Feiertagen bis spätestens 18.00 Uhr ge
hoben sein,

3. vom 1. Oktober bis 20. April dürfen sie an Sonn 
und Feiertagen nicht gehoben werden, ausgenom
men beim Laichfischfang auf Gangfische,

4. vom 11. Mai bis 30. September dürfen sie an 
Sonn und Feiertagen erst ab 17.00 Uhr gesetzt 
werden,
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5. nach Ende der Barschschonzeit bis 30. September 
dürfen Barschnetze maximal bis zu einer Wasser
tiefe von 20 m gesetzt werden.

(4) Abweichend von Absatz 2 dürfen Patentinhaber, 
die sich zuvor ordnungsgemäß am Felchenlaich
fischfang beteiligt haben, bis zu zwei Felchen
netze mit mindestens 38 mm Maschenweite und 
bis zu zwei Felchennetze mit mindestens 42 mm 
Maschenweite während der letzten vier Fang
nächte vor Weihnachten einsetzen. Letzter Hebe
tag ist der 23. Dezember. Die Netze dürfen an 
Sonn und Feiertagen nicht gehoben werden.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dürfen 
vom 10. Januar bis 31. März zum gezielten Trü
schenfang im Hohen See maximal drei Boden
netze durch dreiwandige Spiegelnetze, im Verhält
nis ein Bodennetz zu zwei Spiegelnetzen, ersetzt 
werden. Für die Spiegelnetze gelten folgende 
Höchst und Mindestmaße:

1. Maschenweite des Außengarns mindestens  
180 mm,

2. Maschenweite des Innengarns mindestens 38 mm,

3. Netzlänge höchstens 50 m,

4. Netzhöhe höchstens 2 m (im eingestellten Zu
stand).«

7. In § 9 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »nur ein 
Trappnetz« durch die Wörter »bis zu zwei Trapp
netze« ersetzt.

8. § 12 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 »Bei der Ausübung der Fischerei mit anderen Angel
geräten soll von Netzen, Reusen und Legschnüren 
ein Abstand von mindestens 25 m eingehalten wer
den.«

9. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Zeile »Alle Felchenarten« wird wie folgt 
gefasst:

Fischart Schonzeit Mindestmaß

»Alle Felchen
arten

15. Oktober bis 
10. Januar

– «.

bb) Die Zeile »Äsche« wird wie folgt gefasst:

Fischart Schonzeit Mindestmaß

»Äsche 1. Februar bis 
30. April

35 cm«.

cc) Die Zeile »Seesaibling (Rötel)« wird wie folgt 
gefasst:

Fischart Schonzeit Mindestmaß

»Seesaibling 
(Rötel)

1. November bis 
31. Dezember

– «.

b) In Absatz 4 werden die Wörter »und Hechte« ge
strichen. 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 »(6) Ein Fischer darf mit den für die Angelfische
rei zugelassenen Fanggeräten je Tag höchstens  
30 Barsche, zwölf Felchen und fünf Seesaiblinge 
fangen. In der Zeit vom 10. Mai bis 15. Septem
ber sind nur Barsche über 13 cm Körperlänge, in 
der übrigen Zeit alle Barsche anzulanden. Felchen 
und Seesaiblinge sind außerhalb ihrer jeweiligen 
Schonzeit anzulanden.«

d) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

 »(7) Alle gefangenen Felchen, Barsche und Saib
linge sind unmittelbar nach dem Fang und alle 
übrigen Fischarten sind spätestens vor dem Ver
lassen des Fangplatzes unauslöschlich im Fang
buch einzutragen.«

10. In § 18 Satz 1 werden nach den Wörtern »gefangene 
Fische« die Wörter »und Felchen in Barschnetzen« 
eingefügt.

11. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Ein Patentinhaber darf den Laichfischfang auf 
Blaufelchen und Gangfische am selben Tag nur nach 
Anweisung der staatlichen Fischereiaufsicht aus
üben.«

12. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 »1.  entgegen § 2 nicht zugelassene Fanggeräte 
oder Hilfsmittel verwendet,«.

b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

 »5.  einer Vorschrift der §§ 4 bis 15 über die Be
schaffenheit und die Zahl der Geräte, Netze 
und Angelhaken sowie über Zeitraum, Ort 
und Art ihrer Verwendung zuwiderhandelt 
oder entgegen § 8 Absatz 1 Bodennetze zum 
Fang von Fischarten einsetzt, für die sie nicht 
bestimmt sind,«.

c) Nummern 9 bis 11 werden wie folgt gefasst:

 »9.  einer Vorschrift des § 16 Absatz 4 bis 7 zuwi
derhandelt,

 10.  einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Ab
satz 1 oder § 18 Satz 2 oder 5 zuwiderhandelt,

 11.  Beifänge im Sinne von § 18 Satz 1 gezielt her
beiführt,«.

13. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe », 19 Abs. 2, §§ 20, 
21, und 22« durch die Wörter »und 20 bis 22« er
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 »(3) Die Fischereibehörde kann die Verwendung 
von zulässigen Fanggeräten auf der Halde und de
ren Anzahl nach den §§ 2 bis 11 bei Alterspatent
inhabern durch Einzelanordnung einschränken.«
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14. Die Anlage (Tabelle zur Berechnung der Netzhöhe 
nach der Anzahl der Maschen) wird wie folgt ge
fasst:

»Anlage
(zu § 3 Absatz 4)

Tabelle zur Berechnung der Netzhöhe  
nach der Anzahl der Maschen

Netzhöhe 
höchstens

Maschenweite 
in mm

Anzahl der 
Maschen

2 m  28 40

 32 34

 35 31

 38 28

 41 26

 42 26

 44 25

 47 23

 50 22

 53 21

 56 20

 59 19

 62 18

 65 17

 68 16

 74 15

 80 14

 86 13

 92 12

 98 11

4 m  50 43

 65 33

 80 27

100 22

110 20

120 18

5 m  50 54

 55 49

 60 46

 65 42

 70 39

 75 36

 80 34

7 m  38 98

 40 92

 44 85

 46 81

 48 78«.

15. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 17. Januar 2023 Hauk

Verordnung des Kultusministeriums zur 
Änderung der Laufbahnverordnung 

Kultusministerium

Vom 18. Januar 2023

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 15 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes (LBG) vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 794), das zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Dezember 
2021 (GBl. 2022 S. 1) geändert worden ist, im Beneh
men mit dem Wissenschaftsministerium,

2. § 16 Absatz 2 auch in Verbindung mit § 69 Absatz 1a 
LBG im Benehmen mit dem Innen und dem Finanz
ministerium und

3. § 21 Absatz 5 und § 22 Absatz 4 LBG im Benehmen 
mit dem Innenministerium:

Artikel 1 

Die Laufbahnverordnung Kultusministerium vom 10. Ja
nuar 2012 (GBl. S. 13), die zuletzt durch Verordnung 
vom 29. Januar 2020 (GBl. S. 22) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort »Pädagogische« 
durch das Wort »pädagogische« ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

 »(1a) Auf Antrag kann bei Vorliegen der in § 69 Ab
satz 1a LBG genannten Voraussetzungen die für 
den Erwerb der Befähigung für die Laufbahn der 
wissenschaftlichen Lehrkraft benötigte pädago
gische Schulung auch in Teilzeit im Umfang von 
zwei Drittel der regelmäßigen Arbeitszeit abgelei
stet werden. Dabei verlängert sich die pädagogische 
Schulung um ein Jahr. Tritt eine der Voraussetzun
gen des § 69 Absatz 1a LBG während des ersten 
Jahres der pädagogischen Schulung ein, kann der 
Antrag auch noch nachträglich mit Wirkung zum 
Beginn des zweiten Jahres der pädagogischen 
Schulung gestellt werden. Fällt eine der Vorausset
zungen des § 69 Absatz 1a LBG nach Bewilligung 
von Teilzeit nachträglich weg, kann der festgelegte 
Beschäftigungsumfang während der Dauer der päd
agogischen Schulung nicht mehr geändert werden.« 
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c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort »besitzt« durch 
das Wort »erwirbt« ersetzt.

d)  In Absatz 3 Satz 1 werden das Wort »besitzt« durch 
das Wort »erwirbt« ersetzt und die Wörter »oder der 
hauswirtschaftlichen Richtung« sowie die Wörter 
»oder des Berufskollegs für Ernährung und Haus
wirtschaft II in BadenWürttemberg« gestrichen. 

e)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 »(4) Die Befähigung für die Laufbahn der Techni
schen Lehrkraft an beruflichen Schulen der haus
wirtschaftlichen Richtung erwirbt, wer nach dem 
Bestehen der Abschlussprüfung des Berufskollegs 
für Ernährung und Hauswirtschaft II in Baden
Württemberg oder einer vom Kultusministerium 
als gleichwertig anerkannten Abschlussprüfung 
mindestens zwei Jahre eine dieser Vorbildung ent
sprechende Tätigkeit ausgeübt und eine laufbahn
qualifizierende Zusatzausbildung erfolgreich abge
schlossen hat. Die laufbahnqualifizierende Zusatz
ausbildung beinhaltet eine einjährige pädagogische 
Schulung.«

f) Folgende Absätze 5 bis 9 werden angefügt: 

 »(5) Die Befähigung für die Laufbahn der Fachlehr
kraft Sonderpädagogik, Förderschwerpunkt geis
tige Entwicklung, erwirbt, wer den Realschul
abschluss, die Fachschulreife oder einen gleichwer
tigen Bildungsstand besitzt und nach dem Bestehen 
der Prüfung als staatlich anerkannte Erzieherin oder 
staatlich anerkannter Erzieher oder als staatlich an
erkannte Heilerziehungspflegerin oder staatlich an
erkannter Heilerziehungspfleger oder nach einer 
vom Kultusministerium als gleichartig und gleich
wertig anerkannten Prüfung mindestens fünf Jahre 
eine dieser Vorbildung entsprechende Tätigkeit aus
geübt und eine laufbahnqualifizierende Zusatzaus
bildung erfolgreich abgeschlossen hat. Die lauf
bahnqualifizierende Zusatzausbildung beinhaltet 
eine dreijährige pädagogische Schulung.

 (6) Die Befähigung für die Laufbahn der Fachlehr
kraft Sonderpädagogik, Förderschwerpunkt kör
perliche und motorische Entwicklung, erwirbt, wer 
den Realschulabschluss, die Fachschulreife oder 
einen gleichwertigen Bildungsstand besitzt und die 
Befähigung als Physiotherapeutin oder Physiothe
rapeut oder als Ergotherapeutin oder Ergotherapeut 
besitzt oder eine vom Kultusministerium als gleich
artig und gleichwertig anerkannten Prüfung bestan
den hat und mindestens fünf Jahre eine dieser Vor
bildung entsprechende Tätigkeit ausgeübt und eine 
laufbahnqualifizierende Zusatzausbildung erfolg
reich abgeschlossen hat. Die laufbahnqualifizie
rende Zusatzausbildung beinhaltet eine dreijährige 
pädagogische Schulung.

 (7) Die Befähigung für die Laufbahn der Techni
schen Lehrkraft Sonderpädagogik, Förderschwer
punkt geistige Entwicklung, erwirbt, wer den Real

schulabschluss, die Fachschulreife oder einen 
gleichwertigen Bildungsstand besitzt und nach dem 
Bestehen der Meisterprüfung oder nach einer vom 
Kultusministerium als gleichwertig anerkannten 
Prüfung mindestens fünf Jahre eine dieser Vorbil
dung entsprechende Tätigkeit ausgeübt und eine 
laufbahnqualifizierende Zusatzausbildung erfolg
reich abgeschlossen hat. Die laufbahnqualifizie
rende Zusatzausbildung beinhaltet eine dreijährige 
pädagogische Schulung.

 (8) Die Befähigung für die Laufbahn als Fachlehr
kraft für musischtechnische Fächer erwirbt, wer 
den Realschulabschluss, die Fachschulreife oder 
einen gleichwertigen Bildungsstand besitzt und 
eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem an
erkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufs
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung oder 
einen berufsqualifizierenden Abschluss an einem 
Berufskolleg von mindestens zweijähriger Dauer 
oder einen diesem Bildungsstand als gleichwertig 
anerkannten Abschluss nachweist und mindestens 
fünf Jahre eine dieser Vorbildung entsprechende 
Tätigkeit ausgeübt und eine laufbahnqualifizie
rende Zusatzausbildung erfolgreich abgeschlossen 
hat. Die laufbahnqualifizierende Zusatzausbildung 
beinhaltet eine dreijährige pädagogische Schulung.

 (9) Der erfolgreiche Abschluss der laufbahnquali
fizierenden Zusatzausbildung wird durch eine 
Überprüfung in entsprechender Anwendung der 
formellen Prüfungsbestimmungen in der für die je
weilige Ziellaufbahn maßgeblichen Prüfungsord
nung nachgewiesen. Für Technische Lehrkräfte an 
beruflichen Schulen finden die formellen Prüfungs
bestimmungen der Verordnung des Kultusministe
riums über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn der Technischen Lehrkräfte an berufli
chen Schulen entsprechende Anwendung.«

2. § 2a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter »Lehr
amt Werkreal, Haupt und Realschule« durch die 
Angabe »Lehramt Sekundarstufe I« und die Wörter 
»Werkreal, Haupt und Realschullehramtsprü
fungsordnung II, der Realschullehrerprüfungsord
nung II« durch die Wörter »Sekundarstufen I – 
Lehramtsprüfungsordnung« und das Wort »jeweils« 
durch die Angabe »entsprechenden,« ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter »Lehramt Werk
real, Haupt und Realschule nach der Werkreal, 
Haupt und Realschullehramtsprüfungsordnung II 
oder für das« gestrichen.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

 »3. Sekundarstufe I,« 

b) Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 »2. Sekundarstufe I oder Werkreal, Haupt und 
Realschule und«
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4. § 7 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 »(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auf Lehrkräfte mit der 
Laufbahnbefähigung für das Lehramt Sekundarstufe I, 
für das Lehramt an Grund und Hauptschulen mit dem 
Stufenschwerpunkt Hauptschule und für das Lehramt 
Sonderpädagogik oder einer diesen entsprechenden, 
vorhergehenden Laufbahnbefähigung, die an Gymna
sien oder an beruflichen Schulen eingesetzt sind, ent
sprechend Anwendung. Für die Zulassung zum Auf
stiegslehrgang müssen Lehrkräfte mit der Laufbahnbe
fähigung für das Lehramt an Grund und Hauptschulen 
mit dem Stufenschwerpunkt Hauptschule von den in 
den Absätzen 2 oder 4 genannten Erfahrungszeiten 
mindestens drei Jahre an einem Gymnasium oder an 
einer beruflichen Schule unterrichtet haben; die übri
gen in Satz 1 genannten Lehrkräfte zwei Jahre.«

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter »Werkreal, 
Haupt und Realschule« durch die Angabe »Sekun
darstufe I« ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Nummer 1 werden die Wörter »an Realschu
len nach der Realschullehrerprüfungsordnung 
II oder für das Lehramt Werkreal, Haupt und 
Realschule nach der Werkreal, Haupt und 
Realschullehramtsprüfungsordnung II« durch 
die Wörter »Sekundarstufe I nach der Sekun
darstufen I – Lehramtsprüfungsordnung oder 
einer dieser vorhergehenden Lehramtsprü
fungsordnung« ersetzt.

bb)  In Nummer 4 werden die Wörter »Werkreal, 
Haupt und Realschule nach der Werkreal, 
Haupt und Realschullehramtsprüfungsord
nung II« durch die Wörter »Sekundarstufe I 
nach der Sekundarstufen I – Lehramtsprüfungs
ordnung oder einer dieser vorhergehenden 
Lehramtsprüfungsordnung« ersetzt.

cc)  Die Wörter »mit Tätigkeiten nach Satz 1 Num
mer 1, 3 und 4 die Laufbahnbefähigung für das 
Lehramt Werkreal, Haupt und Realschule 
nach der Werkreal, Haupt und Realschullehr
amtsprüfungsordnung II« werden durch die 
Wörter »mit Tätigkeiten nach Satz 1 Nummer 1, 
3 und 4 die Laufbahnbefähigung für das Lehr
amt Sekundarstufe I« ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter »Werkreal, 
Haupt und Realschule nach der Werkreal, Haupt 
und Realschullehramtsprüfungsordnung II« durch 
die Wörter »Sekundarstufe I nach der Sekundarstu
fen I – Lehramtsprüfungsordnung oder einer dieser 
vorhergehenden Lehramtsprüfungsordnung« er
setzt. 

d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter »Werkreal, 
Haupt und Realschule nach der Werkreal, Haupt 
und Realschullehramtsprüfungsordnung II oder für 

das Lehramt an Realschulen nach der Realschulleh
rerprüfungsordnung II« durch die Wörter »Sekun
darstufe I nach der Sekundarstufen I – Lehramts
prüfungsordnung oder einer dieser vorhergehenden 
Prüfungsordnung« ersetzt, 

e) In Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 werden nach dem 
Wort »Lehrkräfte« die Wörter »(Werkreal, Haupt 
und Realschulen)« durch die Angabe »(Sekundar
stufe I)« und die Wörter »Werkreal, Haupt und 
Realschule nach der Werkreal, Haupt und Real
schullehramtsprüfungsordnung II« durch die Wör
ter »Sekundarstufe I oder einem entsprechenden 
vorhergehenden Lehramt« ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 18. Januar 2023 Schopper

Verordnung des Ministeriums  
Ländlicher Raum zur Aufhebung  

der Verordnung über die Gebühren  
des Landwirtschaftlichen Zentrums  

für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, 
Milchwirtschaft, Wild und Fischerei und  

zur Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten nach dem Rindfleisch-

etikettierungsgesetz und dem 
Fischetikettierungsgesetz

Vom 31. Januar 2023

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 4 Absatz 2 des Landesgebührengesetzes vom  
14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. 
S. 161, 185) geändert worden ist, und

2. § 4 Absatz 1 des Landesverwaltungsgesetzes vom  
14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 314), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. 
S. 161, 185) geändert worden ist: 

Artikel 1

Aufhebung der Verordnung über die Gebühren des 
Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, 

Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und 
Fischerei

Die Verordnung über die Gebühren des Landwirtschaft
lichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, 
Milchwirtschaft, Wild und Fischerei vom 14. Dezember 
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2010 (GBl. S. 1067), die zuletzt durch Artikel 104 der 
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 
13) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 2

Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten  
nach dem Rindfleischetikettierungsgesetz und  

dem Fischetikettierungsgesetz

Die Verordnung des Ministeriums Ländlicher Raum über 
Zuständigkeiten nach dem Rindfleischetikettierungsge
setz und dem Fischetikettierungsgesetz vom 3. Mai 2010 
(GBl. S. 414), die zuletzt durch Artikel 78 der Verord
nung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 11) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Wörter »dem Rind
fleischetikettierungsgesetz und« gestrichen.

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

»§ 1

 Zuständige Stellen für die Überwachung nach § 4 Satz 
1 Nummer 2 des Fischetikettierungsgesetzes vom  
1. August 2002 (BGBl. I S. 2980), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1736) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung sind die unteren Verwaltungsbehörden.«

Artikel 3

Inkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt 
ist.

2. Artikel 1 tritt am 31. März 2023 in Kraft. 

stuttgart, den 31. Januar 2023 Hauk

Verordnung des Justizministeriums  
zur Änderung der Juristenausbildungs-  

und Prüfungsordnung

Vom 1. Februar 2023

Auf Grund von § 10 Absatz 1 Nummern 3 und 5 bis 7 des 
Juristenausbildungsgesetzes vom 16. Juli 2003 (GBl. 
S. 354), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
17. Dezember 2020 (GBl. 2021 S. 1) geändert worden 
ist, wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium, 
dem Finanzministerium und dem Wissenschaftsministe
rium verordnet:

Artikel 1

Die Juristenausbildungs und Prüfungsordnung vom  
2. Mai 2019 (GBl. S. 131), die zuletzt durch Verordnung 

vom 30. März 2022 (GBl. S. 226) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird folgender Absatz 7 angefügt:

 »(7) Sofern das Studium nach näherer Maßgabe uni
versitärer Satzung in Teilzeit absolviert und ein ent
sprechender Nachweis der Universität vorgelegt 
wird, verlängern sich die Prüfungsfristen nach dieser 
Verordnung nach jeweils vier Semestern Teilzeitstu
dium um ein Semester, höchstens jedoch um zwei 
Semester.«

2. In § 9 Absatz 4 werden die Wörter »außerhalb von 
BadenWürttemberg« gestrichen.

3. § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 »Die schriftliche Prüfung kann auch elektronisch 
durchgeführt werden.«

4. In § 14 Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort »Zweit
gutachten« das Wort »zuletzt« eingefügt. 

5. In § 22 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort »un
ternommen« ein Komma und die Wörter »wenn die 
vorgesehenen Prüfungsleistungen vollständig er
bracht wurden« eingefügt.

6. § 23 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter »schriftliche Erklä
rung« durch die Wörter »Erklärung in Textform« 
ersetzt. 

b) In Satz 3 wird das Wort »schriftlich« durch die 
Wörter »in Textform« ersetzt.

7. In § 27 Absatz 4 wird das Wort »vierten« durch das 
Wort »fünften« ersetzt.

8. In § 42 Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort »unter
schriebener« gestrichen.

9. Nach § 48 wird folgender § 48a eingefügt:

»§ 48a 

Vorbereitungsdienst in Teilzeit

 (1) Auf Antrag bewilligt die Präsidentin oder der Prä
sident des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der 
Vorbereitungsdienst abgeleistet werden soll, die Ab
leistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit im 
Falle der tatsächlichen Betreuung oder Pflege

1. mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder 

2. eines laut ärztlichen Gutachtens pflegebedürfti
gen Ehegatten, Lebenspartners oder in gerader 
Linie Verwandten.

 Auf Antrag bewilligt die Präsidentin oder der Präsi
dent bei einer Schwerbehinderung nach § 2 Absatz 2 
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) die Ab
leistung des Vorbereitungsdienstes in Teilzeit, sofern 
die Beeinträchtigung durch die Behinderung nach 
Art und Umfang den in Satz 1 genannten Gründen 
vergleichbar ist und für die antragstellende Person 
eine besondere Härte darstellt.

 (2) Der Antrag ist spätestens einen Monat vor Beginn 
des Vorbereitungsdienstes zu stellen. Als Nachweis 
beizulegen sind im Falle der Betreuung oder Pflege
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1. mindestens eines Kindes unter 18 Jahren die Ge
burtsurkunde des Kindes sowie die Versicherung, 
dass das Kind mit der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller in einem Haushalt lebt, dieser oder 
diesem die Personensorge zusteht und diese oder 
dieser das Kind selbst betreut und erzieht;

2. eines pflegebedürftigen Ehegatten, Lebenspart
ners oder in gerader Linie Verwandten das Gut
achten des Medizinischen Dienstes über den Pfle
gegrad, ein ärztliches Gutachten über die Pflege
bedürftigkeit, Heirats oder Geburtsurkunden zum 
Nachweis der Verwandtschaft in gerader Linie, ein 
Nachweis über den Wohnsitz der zu pflegenden 
Person sowie eine Versicherung, dass die Antrag
stellerin oder der Antragsteller diese Person selbst 
betreut und pflegt; falls das Gutachten des Medizi
nischen Dienstes von einer Ärztin oder einem Arzt 
erstellt wurde, ist die Vorlage eines weiteren ärzt
lichen Gutachtens über die Pflegebedürftigkeit 
entbehrlich.

 Im Falle der Beeinträchtigung durch eine Behinde
rung sind der Schwerbehindertenausweis sowie eine 
Schilderung, aus der sich die Vergleichbarkeit der 
Schwerbehinderung mit den in Absatz 1 Satz 1 ge
nannten Gründen sowie die besondere Härte ergibt, 
beizufügen.

 (3) Der Vorbereitungsdienst kann nur im Ganzen in 
Teilzeit abgeleistet werden. Der Wegfall der Voraus
setzungen zur Bewilligung eines Vorbereitungsdiens
tes in Teilzeit während der Ableistung des Vorberei
tungsdienstes berechtigt nicht zum Wechsel in den 
Vollzeitvorbereitungsdienst. Wird der Antrag nach 
Absatz 1 nicht spätestens einen Monat vor Beginn 
des Vorbereitungsdienstes unter Vorlage aller erfor
derlichen Dokumente gestellt, ist eine Ableistung des 
Vorbereitungsdienstes in Teilzeit nicht möglich.

 (4) Abweichend von § 46 Absatz 1 Satz 1 dauert der 
Vorbereitungsdienst in Teilzeit 30 Monate. 

 (5) Bei Ableistung des Vorbereitungsdienstes in Teil
zeit wird der regelmäßige Dienst um ein Fünftel redu
ziert, indem die Stationsausbildung in angemessener 
Weise reduziert wird. Die Verpflichtung zur Teil
nahme an den Lehrveranstaltungen bleibt unberührt. 
Nach 21 Ausbildungsmonaten wird die Reduzierung 
der Stationsausbildung dadurch kompensiert, dass für 
die Dauer von sechs Monaten zwei ergänzende 
Pflichtstationen abgeleistet werden. Hiervon werden 
die ersten beiden Monate nach Wahl der Referendarin 
oder des Referendars bei einer Ausbildungsstelle 
nach § 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder einem 
Landratsamt oder einem Regierungspräsidium und 
die weiteren vier Monate bei einer Ausbildungsstelle 
nach § 47 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 oder 2 abge
leistet. Eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen findet 
in diesem Zeitraum nicht statt.« 

10. § 55 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 »Sie kann auch elektronisch durchgeführt werden.«

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 1. Februar 2023 Gentges

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über das Erlöschen der 

Zuständigkeit der Gemeinde Ilsfeld als 
untere Baurechtsbehörde

Vom 27. Januar 2023

Die Gemeinde Ilsfeld erklärte mit Schreiben vom 
18. 10. 2022 gegenüber dem Regierungspräsidium Stutt
gart als höherer Baurechtsbehörde den Verzicht auf die 
Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde gemäß § 46 
Abs. 3 S. 1 Landesbauordnung für BadenWürttemberg 
(LBO).

Das Erlöschen der Zuständigkeit der Gemeinde Ilsfeld 
zur Erfüllung der Aufgaben einer unteren Baurechts
behörde wird hiermit gemäß § 46 Abs. 3 S. 3 LBO amt
lich bekannt gemacht.

Die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörden gehen 
zum 01. 03. 2023 auf den Gemeindeverwaltungsverband 
Schozach – Bottwartal über. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Gemeindeverwaltungsverband Schozach – Bottwartal 
für die Erfüllung der Aufgaben der unteren Baurechts
behörde sachlich zuständig.

stuttgart, den 27. Januar 2023 Bay

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über die Zuständigkeit des 

Gemeindeverwaltungsverbandes  
Schozach – Bottwartal als untere 

Baurechtsbehörde

Vom 27. Januar 2023

Das Regierungspräsidium Stuttgart als höhere Baurechts
behörde hat auf Antrag des Gemeindeverwaltungsver
bandes Schozach – Bottwartal (bestehend aus den Ge
meinden Abstatt, Ilsfeld und Untergruppenbach sowie 
der Stadt Beilstein) vom 29. 08. 2022 aufgrund von § 46 
Abs. 2 S. 1 Landesbauordnung für BadenWürttemberg 
(LBO) festgestellt, dass der Gemeindeverwaltungsver
band Schozach – Bottwartal die Voraussetzungen des 
§ 46 Abs. 4 S. 1 und 2 LBO erfüllt.
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Die Zuständigkeit des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Schozach – Bottwartal als untere Baurechtsbehörde wird 
hiermit gemäß § 46 Abs. 2 S. 2 LBO amtlich bekannt ge
macht.

Die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörden gehen 
zum 01. 03. 2023 vom bisher zuständigen Landratsamt 
Heilbronn sowie der Gemeinde Ilsfeld auf den Gemeinde
verwaltungsverband Schozach – Bottwartal über. Ab 
 diesem Zeitpunkt ist der Gemeindeverwaltungsverband 
Schozach – Bottwartal für die Erfüllung der Aufgaben 
der unteren Baurechtsbehörde sachlich zuständig.

stuttgart, den 27. Januar 2023 Bay
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